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l. Einleitung

Das Arzthaftungs- bzw. Medizinrccht spielt sich zunehmend im intemationalen
Kontcxt ab. Dies zeigen zum Bcispiel die Entwicklungcn im Medizinprodukte-
rccht, wo derzeit in der Schwciz ein Vemehmlassungsvcrfatrren zur Umsctzung
der EU-Verordnung 2017145 übcr Mcdizinprodukte (Mcdical Devices Regulation
(MDR) und der Verordnung über In-vitro-Diagnostika (ln-Vitro Diagnostic Me-
dical Devices Regulation, IVDR) läuft. Die Schweiz ist aufder Basis des Abkom-
mcns zwischen der Schweizcrischen Eidgenossenschaft und der Europäischen Ce-
meinschaft über die gegenseitige Ancrkcnnung von Konformitätsbewertlngen
(Mutual Recognition Agreement, MRA) in dic curopäische Markttiberwachung
integriert und muss die beiden neuen Verordnungen zeitgerecht in nationales

Rccht übcrftihren, um unter anderem eine effektive und effiziente Marktüberwa-
chung sicheranstellen.

Ein wcitcrcr Aspekt sind dic haftungsrechtlichcn Implikationen im Bereich der

künstlichen Intelligenz und der Medizintcchnik. Der Einsatz von Apps, Robotem

und Algorithmen sind medizinischer Alltag. Hier hinkt das Recht den lnnovatio-
ncn in der Medizintechnik hinterher. Rechtsprechung und Gesetzgebungsverfah-

rcn haltcn mit der rasanten Ennvicklung in der Medizintechnik nicht Schritt,

wodurch cin Rcgelungsvakuum cntsteht.

Eine der weiteren grossen Hcrausfordetungcn aus haftpflichtrechtlicher Sicht ist

die Interdisziplinarität zwischen den medizinischcn Fachdisziplinen cincrscits und
Medizinal- und nichtuniversitären Gesundheitsberufen andereßeits. Dic demogra-

phische Entwicklung, die Überaltcrung der Gesellschaft und der steigende Pflege-

bcdarfund der damit verbundcne in der Pflcgc hcrrschende Fachkräftemangel sind

unbestritten. Die Kommission für soziale Sicherhcit und Gcsundheit dcs National-
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ratcs hat aktuell im Rahmen eines Vernehmlassungsverfahrens dazu ein Bundes-
gcsctz und drei Bund€sbeschlüsse verabschiedet, die zusammen den indirekten
Gegenvorschlag zur Volksinitiativc «Für eine starke Pflege (Pflcgeinitiative)» bil-
den.1 Neue haftungsrechtliche Konstellationen, mit welchen die Rechtsprechung

bis dato nicht befasst war, werdcn die Gcrichtc zunehmend beschäftigen.

Die Analyse dcr Rcchtsprcchung der Schweiz und dcrjcnigen von Deutschland
l?isst dic Schlussfolgerung zu, dass Deutschland aufGrund dcr Grössc seines Lan-
des eine Vielzahl von Präjudizien zu neuen haftungsrechtlichen Konstcllationen
aufueist. Zusätzlich kat in Deutschland 2013 das deutsche Patientenrechtegesetz

in Kraft. In der Schwciz lebt das Arzthaftungsrecht demgcgenübcr von einer im
Vergleich spärlichen Rechtsprechung und einzelnen gesetzlichcn Bestimmungen,

die sich in diversen Bundesgesetzen und kantonalen Cesetzen finden. Der vorlie-
gendc Beitrag befasst sich mit den Parallelen und Unterschieden des deutschen

und schweizerischen Arzthaftpfl ichtrechts.

ll. Positivismus

A. Patientenrechtegesets-Entstehung

lm Februar 2013 trat in Deutschland das Patienteffechtegesetz in Kmft. Mit dcm

«Gesetz zur Verbesserung dcr Rechtc von Paticntinnen und Patienten» wurde die

Informationslage {ür Patienten wie auch für dic behandelnden Arzte transparcnt

gemacht, indcm die bisher ergangene Rechtsprechung kodifiziert wurde. Der
durch dic umfangrciche Rcchtsprechung erzielten Rechtszersplitterung sollte da-

mit entgcgengcwirkt werdcn. Im Fokus des Cesetzgebers stand die Rcchtssicher-

heit sowohl für Patientcn als auch für bchandelnde Arae sowie die Stärkung der

Rechte dcr Patientinnen und Patienten gegenüber den Leistungsträgem im sozial-
versichcrungsrcchtlichen Kontext.

Im Mittclpunkt dcs Gesetzcs stehen der Behandlungsvertrag und die damit ver-
bundenen Pflichtcn dcr Behandelnden, die konkrete Ausgestaltung der lnforma-
tions- bzw. Aulklärungspflichtcn, Regelungen zur Dokumentation der Behand-

lung und zum Einsichtsrecht der Patientin bzw. des Patienten in Krankenunter-
lagen sowie die Einführung gesetzlicher Vermutungen, dic Bewcislasbegcln auf-

<www.bag.admin.ch/bag/de/homelbon e-im{esundheitswesen/gesundheitsberuHer-tediaerstufe/vi-pfle-
geiniliativ€. htm», zuletd besucht am 13.08.201 9.
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stcllcn. Zudem hält die Förderung dcr Fehlervermcidungskultur Einzug in das Ge-

setz. Ziel ist es, die Behandlungsabläufe mit diescr gesetzlichen Grundlagc im In-
teresse der Patientensicherheit zu optimiercn.

Eincn weiteren Schwerpunkt dcs Patientenrechtegesetzes bildet die Stärkung der
Rechte der Patientinnen und Patienten gegenüber dcn Lcistungsträgem und bei
Behandlungsfehlem im sozialversicherungsrechtlichen Kontcxt sowie die Stär-
kung der Patientenbctciligung in der Selbstverwaltung. Patientensicherheit ist eng
verkntlpft mit dcn Patientenrechten. HART fasst es mit folgenden Worton zusam-

men: «Ein Mcilenstein des Paticntcnrechtegesetz in Deutschland ist das Patienten-

rechtegesetz (PatRG) von 2013, auch wenn seine Reichwcitc mehrfach kitisiert
- auch im Hinblick aufalle Patientensichcrheitsdefinitioncn beschränkt ist».2

B. WesentlicherlnhaltdesPatientenrechtegesetzes

Das Paticntenrechtegesetz kodifiziert das At*haftungsrecht im deutschen Bürger-
lichen Gesctzbuch (BGB). Das Gcsctz enthält des Weiteren Anderungen des fünf-
ten Sozialgesetzbuchcs, dcr Patientenbctciligungsverordnung und Anderungen

des Krankenhausfinanzierungsgcsetzes. Das Paticntenrechtegcsctz hat einen «pro-
minenten» Platz im deutschen Bürgerlichcn Gesetzbuch eingenommen. Dcr me-

dizinische Behandlungsvenrag wird systematisch als Untenitcl zu Titel E «Dicnst-

vertrag und ähnliche Verträgc» in das BGB integriert. Der CeseEgeber hat im
BGB eincn neuen Untcrtitcl «Behandlungsvertrag» vorgesehen, indem die we-

sentlichen vertraglichen Rechtc dcr Patientinncn und Patientcn sowie die bis zum

in Kraft treten des Cesetzes ergangene Rechtsprechung des Arzthaftungsrechts
kodifizien wurde. lm deutschen Bttrgerlichen Gesetzbuch wurdc dem Patientcn-

rechtcgcsctz somit ein cigcner Abschnitt eingeräumt.

Die Patientenrcchte im Bürgcrlichcn Gesetzbuch im Rahmen des Patientenrechte-

gesetzes erstrecken sich auch auf dic Behandlungsverhältnisse wie zum Beispiel

mit Heilpraktikem, Masseuren, medizinischen Bademcistcr, Ergotherapcutcn, Lo-
gopäden, Psychothcrapeuten, Physiotherapeuten und Hcbammen. Diesc Erwcite-

rung auf wcitcre Gesundhcitsberufe verbessert die Patientensicherheit.

H^RT DTETER, Palienlensidreüeit im Medizin- und GesundheibEdl, Eitwicllungen seit 2011, MedR 2019,

509 fi.,509; JAEGER LorHAR, Patientenrcchtegesets Übeölick über die neue deutsche Regelung,

HAVE 20i5,3 fl.; HERzocZwrnERlRrs, Das Patientenßchtegesets in Dqdscliand, megeredrt 2013, 112.
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Pflege und Betreuung fallcn jedoch nicht unter die Behandlungsverhältnissc des

Patientenrcchtegesetzes. Eine Rechtsgrundlage für Behandlungsverhältnissc auch

gewisser Sparten der Gesundheitsberufe dicnt sowohl der Rechtssicherheit als

auch der Rechtsstabilität.

Die Separierung der Bcrciche Pflege und Bctreuung von den übrigen nichtuniver-

sitären Gcsundheitsberufen und von den universitären mcdizinischen Gesund-

heitsberufen bringt wieder eine Rechtszcrsplitterung mit sich. Dic Interdisziplina-

rität insbesondere zwischen Arzten und Pflcgefachpersonen ist mcdizinischer

Alltag und stellt neue Herausforderungen und Anpassungen an das Recht. Es wäre

dcshalb angczcigt gewesen, zumindcst auch den Pflegebereich dem Patienten-

rechtegesetz zu unterstellen.

Arzthaft ungsrechtliche Gesetresartikel
aus dem Patientenrechtegesetr

Die in § 630a Absatz I BGB vorgesehenen Pflichten beim Behandlungsvertrag

basieren aufder Rechtsprechung dcr deutschen Gerichte:

«Durch den Behandlungsvertrag wird derjcnige, welcher die medizinische Be-

handlung eines Paticnten zusagt (Behandelnder), zur Leistung der versprochc-

nen Bchandlung, der anderc Tcil (Patient) zur Gewährung der vereinbarten

Vcrgütung verpflichtct, soweit nicht ein Dritter zur Zahlung yerpflichtet ist».

Der Gesetzgebcr spricht von medizinischcr Behandlung durch den Behandler. In-
teressant in diesem Kontext ist, dass grundsätzlich eine äIllichc Diagnosestcllung

nur durch dcn Arzt erfolgen kann. Es ist folglich die Aufgabe der Gerichte, dcn

Gesetzeswortlaut mittcls Pr?ijudizien zu präzisieren. Der Behandler schuldet gc-

mäss Absatz 2 § 630a BGB dcn allgcmein anerkannten fachlichcn Standard. In

Absatz 2 des § 630a BGB stellt der Gesctzgeber klar, wclche Behandlungsqualit?it

der Arzt aus dem Behandlungsvertrag schuldet:

«Die Bchandlung hat nach den zum Zcitpunkt der Behandlung bestehenden,

allgemein anerkanntcn fachlichen Standards zu erfolgen, soweit nicht etwas

anderes vereinbart isb>.

Dieser elementare Grundsatz zum medizinischen Standard zum Zeitpunkt dcr Be-

handlung ist in der Rechtsprechung dcr Gerichte Deutschlands, Österreichs und

der Schwciz verankert, mit dem Untcrschicd, dass in Deutschland die Rechtspre-

chung Einzug in einen Gesetzcsartikcl gefunden hat. Glcichzeitig ermöglicht

§ 630a Abs. 2 BCB durch den Zusatz, «soweit nicht etwas andercs vereinbart ist»,

individuelle Absprachen zwischen dem Behandler und dem Patienten.
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In § 630 c Abs. 2 BGB sind die Informationspflichten gcsetzlich geregelt:

«Der Behandclndc ist verpflichtet, dem Patienten in verständlicher Weise zu

Bcginn der Behandlung und, so\veit erforderlich, in deren Verlauf sämtliche

füLr die Behandlung wcsentlichen Umstände zu crläutem, insbcsondere die Di-
agnose, die voraussichtliche gesundheitliche Entwicklung, die Therapic und

dic zu und nach dcr Thcrapie zu ergreifenden Maßnahmen».

Damit wird ein Teilaspckt der Aufklärung gesetzlich geregelt. Dcr Gesetzgeber

hat die therapeutische Aulklärung bzw. Sicherungsaufk-lärung im Sinne der Rccht-

sprcchung in § 630c Abs. 2 BGB aufgegriffen. Die Untcrlassung einer thcrapeuti-

schen Aulklärung bzw. dcr Sicherungsaufklärung ist als Behandlungsfehler vcr-
bundcn mit der Bcwcislast des Paticnten zu qualifizieren. Ein juristischer Fokus

ist auffolgende Formulierung dcs § 630 c Abs. 2 BGB zu setzen:

«Sind für dcn Behandelnden Umst?inde erkennbar, die die Annahme eines Bc-
handlungsfchlcrs begründcn, hat er den Patienten über diese aufNachfrage o-

der zur Abwendung gcsundheitlichcr Gefahrcn zu informieren».

Neu ist in dieser Gesetzestextformulierung, dass einc solche Information auch auf
Nachfrage des Patienten zu erteilen ist und es keincn Unterschicd macht, ob gc-

sundheitliche Ccfahren abgewendet werden. Dem Arzt wird cine Aufklärungs-
pflicht auferlegt, welche ausschlicsslich im Interesse des Patienten liegt. Dcr Bc-

handler hat in der konkrctcn Situation gut abzuklären, wann ((Umstände erkennbar

sind, die auch die Annahme eines Behandlungsfchlers begrtinden». Eine Recht-

sprcchung zu diesem Teilaspekt der Aufklärung existiert in dcr Schweiz bis dato

nicht. Ob der Ermcssenspielraum, den der CeseEeswortlaut bcgründet, im Sinne

der Rcchtssicherhcit ist, bleibt dahingestellt.

In Abs. 3 des § 630 c BGB greift dcr Cesetzgcber die wirtschaftliche Aulklärung
auf:

«Weiß dcr Bchandelnde, dass eine vollständige Ubemahme der Bchandlungs-

kosten durch cinen Drittcn nicht gesichert ist oder ergeben sich aus dcn Um-

ständen hierfür hinreichendc Anhaltspunkte, muss er den Patienten vor Beginn

der Behandlung über die voraussichtlichcn Kostcn der Behandlung in Text-

form informieren. Weitergehende Formanfordcrungen aus anderen Vorschrif-

tcn bleiben unberühn».

lnteressanterwcise gibt es nach wie vor kaum Rechtsprechung zur winschaftlichcn

Aufklärung im Rahmen der Arzthaftung. Diesbezügliche rechtliche Auseinandcr-

setzungen sind zumindest in dcr Schwciz nach wic vor im Sozialversicherungs-

rccht festzustcllcn.
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Abs. 4 von § 630c BGB spricht von der Verzichtserklärung des Patientcn

«Der Information des Patienten bedarf cs nicht, soweit diese ausnahmsweisc

aufgrund besonderer Umstände entbehrlich ist, insbesondere wenn die Be-

handlung unaufschicbbar ist oder der Patient aufdie lnformation ausdrilcklich
verzichtet hat».

Was in dcr Praxis «aufgrund besondcrer Umständc» heisst, wird die Rechtspre-

chung zu präzisieren zu haben. Ein Verzicht des Patienten auf Information darf
aufkeinen Fall ein Rcgelfall darstellen, ausserordentliche Umstände sind gefragt.

ln der Begründung zum Gcsetz wird explizit darauf hingewiesen, dass an die

Wirksamkeit cines solchen Verzichts hohe Anfordcrungen zu stellen sind.

Mit dem Gcsetzeswortlaut zur Einwilligung in § 630d Abs. I BGB wird die Ein-
willigung des Paticnten zu einer vcrtraglichen Pflicht.r Dieser in der Rcchtspre-

chung entwickelte Crundsatz fand zu Rccht Einzug in das Gesetz und bildet auch

Tcil der Rrchtsprechung Schwcizer Gerichte. Mit den nachfolgenden beidcn Sät-

zen bczieht der Geseugeber Stellung, wic im Fall der Einwilligungsunfähigkeit
des Patienten scitens der behandelnden Person vorzugchen ist:

«lst der Patient einwilligungsunliihig, ist die Einwilligung eines hierzu Bercch-

tigten cinzuholcn, soweit nicht eine Patientenverfügung nach § 190 I a Absatz I
Satz I die Maßnahme gestattet oder untersagt. Weitergchende Anforderungen

an die Einwilligung aus andcren Vorschriften bleiben unbcrührt. Kann eine

Einwilligung für eine unaufschicbbare Maßnahme nicht rechtzeitig cingeholt
werden, darf sie ohne Einwilligung durchgefflhrt werden, wenn sie dem mut-
maßlichen Willen des Patienten entsprichb).

Sofern eine Patientenverliigung vorliegt und der Patient einwilligungsunl?ihig ist,
ist keine Einwilligung eines hierzu Bercchtigten einzuholen. Explizit wird auf §

l90l a Absatz I Satz I BGB hingewiesen, welchcr wiederum auf den Bercuer
hinweist.{ Diesbezüglich ist nachfolgend auf die aktuclle Rcchtsprechung des

BGH zu vcrweisen. Für den Behandler, der nicht rechtzeitig für einc unaufschieb-

(Vor der Durchfuhrung einer medizinischen Maßnahme, insbesondere eines Eingrifis in den KöDer oder di€

Gesundheit, isl der Behandelnde vsrpfiichlel, die Einwilligung des Palienten einzuholenr.

§ 1901 a r'\bs. 1 SaE 1 BGB lautet (Hal ein einwilligungsfähiger Volljähriger für den Fall s€iner Einwilli-

gungsunfähigkeit sdriftich feslgolegt, ob er in beslimmt€, zum Zdhunh der Festlegung nodr nicht unmil-

lelbar bevoßtehende tJ0tersuchungen seines Gesundheitvustaids, Heilbehandlungen oder äztiche Ein-

grifie einwilligt oder sie unleßagt (Palienlenvediigung), prüt der Belreuer, ob diese Festlegungen aul die

aktu€ll9 Lebens- und Eehandlungssitualion zutrolfen».
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bare Massnahme die Einwilligung des Patienten einholcn kann, gibt dcl Gcsctzcs-

wortlaut insofern Antwort, als der Behandler diese auch ohnc Einwilligung durch-
flihren kann, wenn sie dem mutmasslichen Willen des Patienten entspricht.

Mit § 630 e BGB hat der Gesetzgeber die Rechtsprcchung zur Aufklärungspflicht
zusammengefasst, welche auch für das Schweizer Atdhaftungsrecht gilt. Insbc-

sondere die Parameter der Eingriffsaufklärung werden p*izise formuliert:

(<... den Patienten über sämtliche für die Einwilligung wesentlichen Umstände

aufzuklärcn. Dazu gchören insbesondere Art, Umfang, Durchflihrung, zu er-

wartende Folgen und Risiken der Maßnahme sowie ihre Notwcndigkcit,
Dringlichkeit, Eignung und Erfolgsaussichten im Hinblick auf die Diagnose

oder die Therapic».

Sowohl der Patient als auch der Behandlcr wcrdcn mittels dieses Gesetzcstcxtcs

informiert, um was es bei der Eingriffsaufklärung geht bzw. welches die Pflichten

des Behandlers in diesem Kontext sind. Dass die Aufklärung mündlich zu erfolgen
hat, ist in § 630e Abs. 2 BGB niedergeschricbcn. Und ergänzend kann auch auf
Unterlagen Bezug gcnommcn wcrdcn, die der Paticnt in Tcxtform erhält. Die Aus-
händigung des Textcs wird vorausgesetZ, sofem dcr Patient ergänzend in Text-
form aufgeklärt wird.

Dic Zeitkomponente des Aufklärungsgesprächs bildet regelmässig Gegenstand

der Rechtsprechung. Mit der Formulierung - «...so rechtzeitig erfolgen, dass der

Patient seine Entschcidung über die Einwilligung wohlüberlegt treffcn kano>

wird zum Ausdruck gebracht, dass der Patient zur Wabrung seines Selbstbestim-

mungsrechts ausreichend Gelegenheit haben muss, sich innerlich frei entschcidcn

zu können.5

Abcr nicht nur de! Patient erflihrt cinc Stärkung seincr Rcchtsstellung, sondern

auch der Behandler. § 8 der äralichcn (Muster-)Berufsordnung fur die in Deutsch-

land tätigen Aztinnen und Arzte sieht folgenden Gesetzcswortlaut vor:

«...insbesonderc vor diagnostischen oder operativcn Eingriffen ist soweit mög-

lich cinc ausrcichende Bedenkzeit vor dcrweiteren Behandlung zu gewährleis-

ten. Je weniger einc Massnahme medizinisch gcboten oder jc grösser ihxe

Tragweite ist, umso ausführlicher und eindrücklichcr sind Patientinncn odcr

Patienten tlber erreichbare Ereignisse und Risiken aufzuklären».6

5 vgl. Urteildos BGH vlZR 131/02vom 25. Mätz 2003 E.2.
0 <www.bundesaeztekamrner.de./redt/berufsrechu>. bssuchtam 08.08.2019.
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Die Aufklärungskriterien flir dieAufklärung von sprachunkundigen Patienten sind
in § 630e Abs. 2 Zrff. 3 BCB geregelt. Die Aufklärung muss für den Patienten

verständlich sein. Nach der Rechtsprechung muss bei mehreren möglichen Bc-
handlungsmethoden über die veßchiedcnen Möglichkeiten aufgeklärt werden.

§ 630e Abs. 1 Satz 3 BGB lautet:

«Bei der Aulklärung ist auch auf Altemativen zur Maßnahme hinzuweisen,
wenn mehrerc medizinisch glcichermaßen indizierte und übliche Methoden zu

wesentlich unteßchiedlichcn Belastungen, Risiken oder Heilungschancen füh-
ren könneD).

Massgebend bei der Au{klärung über altcrnative Behandlungsmethodcn ist dcr

medizinische Standard, der für den Behandler gilt. Dem Patienten obliegt es im
Rahmcn seincs Selbstbestimmungsrechts, sich für dic cine odcr andere Behand-

lungsmethodc zu entschciden. Ein in der Praxis immer wiedcr diskutierter Punkt
ist, wer die Aufklärung durchftihrcn muss. Kann die Aufklärung dclegiert wcrden?

Hierzu bezieht der Gesctzgeber in § 630e Abs. 2 BGB Stellung: ...die Aufklärung
muss durch den Behandelnden odcr durch cine Person erfolgen, die über dic zur
Durchführung der Massnahme notwendige «Ausbildung» verfügt. Der Gesund-

heitsausschuss begründet die Wahl des Terminus:

«Die Formulierung «Ausbildung» soll klarstcllen, dass die Aufklärung auch

durch eine Person erfolgen darf, die aufgrund ihrer abgeschlossenen fachlichen

Ausbildung die notwendige theoretische Bcfiihigung zur Durchführung der

vorgeschenen Maßnahme erworben hat, auch wenn sie möglicher Wcise noch

nicht das Maß an praktischer Erfahrung aufueist, das fiir die eigenständige

Durchführung der Maßnahme selbst unveruichtbar ist. Durch die gcforderte

«Ausbildung» ist weiterhin sichergcstellt, dass die Person über die nötigen
Kenntnisse verfrlgt, um den Patienten umfassend über sämtliche für die Durch-
flihrung der Maßnahme wesentliche Umstände aufzuklären, Dic Regelung ent-

spricht den Anfordcrungen aus der bisherigen Praxis und trägt insbesondere

den Bedürfnisscn des Krantenhausalltags Rechnung, um eine gute mcdizini-
sche Aufklärung und Behandlung von Patientinncn und Patienten mit dem vor-
handenen ärztlichen Personal zu gewährlcisten».7

Neu im Gesetz wurde in § 630e Abs. 2 BGB geregelt, dass Aufklärungsbögen und
Einwilligungscrklärungen an den Paticnten ausgehändigt werden müssen. Mit dcr
gesetzlichen Verankerung der Dokumentationspflicht im Gesetz wurde neu die

<www.bundesaerzlekammer.de/>, besucht am 26.07.20 19
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Veryflichtung vorgesehen, die Patientenakte «in unmittclbarcm zeitlichen Zusam-
mcnhang» mit der Behandlung zu frlhren. Zudem müssen Berichtigungcn und An-
dcrungen in der Dokumentation erkennbar sein.

Der in § 630fAbsatz 2 BGB geregcltc Umfang dcr dokumentationspflichtigen [n-
halte geht über die Parameter der Rechtsprechung hinaus. So mtissen «sämtliche
aus fachlicher Sicht flir die derzeitige und künftige Behandlung wesentlichen
Maßnahmen und dcren Ergebnissc» aufgezcichnet werden, insbesondere «die
Anamnese, Diagnosen, Untersuchungen, Untcrsuchungsergcbnisse, Befunde,
Therapien und ihre Wirkungen, Eingriffe und ihrc Wirkungen, Einwilligungen
und Aufklärungen. Aräbriefe sind in die Patientenakte aufzunchmc»r.

Dic Einsichtnahmc in Behandlungsunterlagen ist in § 6309 Abs. I BCB geregelt.

Das therapeutische Privileg zum Schutz dcs Patientcn crfordert im Einzelfall ein
Abwägen der Umstände des Einzelfalles:

«Dem Paticnten ist aufVcrlangen unverzäglich Einsicht in die ihn betreffendc
Patientenakte zu gcwähren, sowcit der Einsichtnahme nicht erhebliche thera-
peutische oder sonstigc crhebliche Rcchte Drittcr cntgegenstehen. Die Ableh-
nung der Einsichtnahme ist zu bcgründen. § 811 ist entsprcchcnd anzuwen-
den>>.

Der Patient kann auch elektronische Abschriften der Patientenakte verlangen. Die
Kosten hat daflir der Patient zu tragcn.

Dic postmortale Schweigepflicht bzw. das Einsichtsrecht nach dcm Tod des Pati-

enten ist in § 6309 Abs. 3 BGB gesctzlich verankert:

«lm Fall des Todes des Paticnten stehen die Rechte aus den Absätzen I und 2

zur Wahmehmung der vermögcnsrechllichen Intercssen seinen Erben zu. Glei-
ches gilt für die nächsten Angchörigen dcs Patientcn, soweit sie immaterielle

Intcressen geltend machen. Die Rcchte sind ausgeschlosscn, soweit der Ein-

sichtnahmc der ausdrückliche oder mutmaßliche Willc dcs Patientcn cntgegen-

stchtrr-

Die Beweislastverteilung bei Haftung für Behandlungs- und Aufklärungsfehler
gcmäss § 630 h BGB richtet sich grundsätzlich nach dcm im Zivilrccht veranker-

tcn Grundsatz, dass der Patient die Beweislast für den Bchandlungsfchlcr trägt.

Will der Patient einen Anspruch aufgrund eines ärztlichcn Behandlungsfchlers
geltend machcn, so hat cr den Bchandlungsfehler, die eingetretenc Gesundheits-

verletzung sowie den eingetrctcnen Schadcn daranlegen und zu beweisen. Zudem

hat er den Nachweis über die Kausalität zwischen Fchler und Gesundheitsverlet-

zung (sog. haftungsbegründende Kausalität) und zwischcn Gesundhcitsverletzung
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und Schaden (sog. haftungsausfüllende Kausalität) zu führcn. Zusätzlich muss

dem Arzt oder eincr Hilfsperson entwcder Vorsatz oder Fahrlässigkeit vorgewor-
fen werden könncn, was bei einem objektiv festgcstelltcn Behandlungsfehlcr zu-
nächst widerlegbar vermutct wird.

Der Gesetzgeber hat die weiteren in § 630h BGB gesetzlich verankerten Fallgrup-
pen basierend auf der dazu ergangenen Rechtsprechung vorgesehen. ln § 630h

Abs. I BGB normiert der Gesetzgeber die Bcweislast beim «voll beherrschbarcn

Risiko». In § 630h Abs. 2 Satz I BGB ist die von der Rechtsprechung enrwickelte
Bewcislastverteilung bei einer Aufklämngspflichtverletzung verankert. Demnach

hat der Behandelnde den Beweis zu crtringen, dass er eine Einwilligung gemäss

§ 630d BGB eingcholt und entsprechend den Anforderungen des § 630e BGB auf-
gcklärt hat. Die hypothetische Einwilligung findet ihrcn Platz in § 630h Abs. 2

Satz 2 BGB. In § 630h Absatz 3 9GB wird vermutet, dass eine Massnahme nicht
getroffen wurdc, wenn der Behandelnde einc mcdizinisch gebotcne wcsentliche

Massnahme und ihr Ergebnis entgegen § 630f Abs. I oder Abs. 2 BGB nicht in
der Patientenakte aufgezeichnet oder die Patientenaktc entgegen § 630f Abs. 3

BGB nicht aufbewahrt hat. Eine weitere Beweislastregcl zum Anfängerfehler fin-
det sich in § 630h Abs.4 BGB:

«War ein Bchandelnder für die von ihm vorgenommenc Behandlung nicht be-

fähigt, wird vermulct, dass die mangelnde Belähigung für dcn Eintritt der Vcr-
letzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit ursächlich waD.

Bcim groben Behandlungsfehler hat der Gesetzgeber vorgesehen, dass d€r Patient

von dcr Beweislast befieit ist, denn die Vcrmutung ist gegeben, dass dcr grobe

Behandlungsfchler für dicse verletzung ursächlich war. Dic letzte Kategorie ist in

§ 630h Absatz 5 Satz 2 BGB geregelt. Diese Umkehr der Beweislastumkehr gilt
auch beim Befu nderhebungsmangcl:

«...Dies gilt auch dann, wenn es der Bchandclnde unterlassen hat, einen mcdi-
zinisch gcbotenen Befund rechtzeitig zu erheben oder zu sichem, soweit der

Befund mit hinreichcnder Wahrscheinlichkeit ein Ergebnis erbracht hätte, das

Anlass zu wcitcren Maßnahmcn gegeben häne, und wcnn das Unterlassen sol-
cher Maßnahmen grob fehlerhaft gewesen wäre)).

D. Umgang der Rechtsprechung mit dem Patientenrechtegesetr

Der BCH wendct das Patientenrechtegesetz nicht nur in seinem eigentlichen Gcl-
tungsbereich an, sondem belrachtet die darin enthaltenen Grundsätze als allge-
meine Rechtsgrundsätze, wclche auch in anderen Bereichcn massgeblich sind.
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Exemplarisch ist das Urteil des BGH vom 10. Mai 2016, in wclchem im Zusam-
menhang mit der Ticrmedizin explizit auf das Paticntenrechtegesctz Bezug ge-
nommen wird.8

Der VI. Zivilscnat, welcher u.a. {ilr die Arzthaftung cinschliesslich der Haftung
des Tierarztes zuständig ist, hat die in der Humanmedizin entwickelten Rechts-
grundsätze hinsichtlich dcr Bewcislastumkehr bei grobcn Behandlungsfehlem,
insbcsondere auch bei Befunderhebungsfehlcm, auch im Bereich der ticrärztlichcn
Bchandlung angewandt, weil beide Tätigkciten sich auf einen lebenden Organis-
mus bezichen:

Bei der tiefilrztlichen Behandlung kommt - wie in dcr Humanmcdizin dem
für die Beweislastumkchr maßgeblichen Cesichtspunkt, eincn Ausgleich dafür
zu schaffen, «dass das Spektrum der flir die Schädigung in Betmcht kommen-
dcn Ursachcn wcgen dcr elementaren Bcdeutung des Fehlers besonders ver-
breitert oder verschoben worden ist, auch bei dcr tierärztlichcn Behandlung

eine besondere Bedeutung zu. Auch der grob fehlerhaft handelndc Tierarzt hat

durch cinen schwerwiegenden Vcrstoß gegen die anerkannten Regeln dcr tier-
ätztlichen Kunst Aulklärungserschwemisse in das Ceschehen hineingctragen

und dadurch die Beweisnot auf Seiten des Gcschädigten vertieft».e

E. Vorteile und Nachteile des Positivismus

Was bringt ein Patienteffcchtcgcsetz? Das Patientenrcchtegcsetz kann als Leitfa-
den für die Cerichte angesehen wcrden. Dadurch sind Übersichtlichkcit und

Transparcnz flir alle im Arzthaftungsrccht tätigen Stakeholdcrs gegcben. Aber
nicht nur der Ara und der Jurist können auf diese Grundlage zurückgrcifen, son-

dem auch der Patient kann aufGrund der Vcrständlichkcit und der Struktur diescs

Gesetzes bci haftpflichtrcchdichen Streitigkeitcn im Sinne cines Leitfadens darauf
greifen. Das bis dato nur in Richtenecht gesprochenc Aruthaftungsrecht erfuhr
durch die Kodifikation cine gcsetzliche Grundlage, die fürjedcrmann abrufbar ist.

Die Stärkung der Patienteninformation und Patientenbeteiligung und cin verbes-

serter Paticntenschutz sind die Folge.

Ein Nachteil ist jedoch die Dynamik, die dcm Mcdizinrccht allgemein und dem

Arlhaftungsrecht innewohnt und an welche das Patientcnrechtcgesetz gekoppelt

ist. Somit liegt es auf der Hand, dass das Cesetz den aktucllcn Entwicklungen

I Vgl. Urleildes BGH VIZR 247115 vom 10. Mai2016.
I lbkl. E. 2 d ea.
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nachhinkt, sofem der Cesetzcswortlaut zu wenig Ermcsscnsspiebaum zulässt.

Richtcnccht, welches nicht an die Parameter eines Patientenrcchtegesctzes gekop-

pelt ist, hat hingcgcn die Möglichkcit, sich d€n aktuellen technischen, medizini-
schen und rcchtlichen Entwicklungcn stctig anzupasscn bzw. neue Präjudizien zu

schaffen.

Dic Schweiz kennt aufBundesebene kein Patientenrechtegesetz, jedoch eine Viel-
zahl von kantonalen Cesundheitsgcsetzen. Die kantonalen Gesundheitsgesetzc re-

gcln mitunter nicht abschliessend und zudcm sehr heterogen - Rechte und

Pflichten der Patienten, nehmen aber keinen Bezug aufdas Haftungsrecht. Ledig-

Iich im Gcltungsbereich der Staatshaftung werden vereinzelt Haftungsgrundsätze

in Bezug aufdas mcdizinische Behandlungsvcrhältnis statuiert. Ob diese Rechts-

zersplitterung der Patientcnsicherheit entgegenstcht odcr gcradezu Garant fflr die

notwendige Dynamik der Rechtsprechung darstellt, mag dahingestctlt bleiben.

Eine Rechtsprechung, die nur auf einzelne Grundnormen zurilckgreift, hat unbe-

strittcn mehr Dynamik inne, als wenn der Rahmen eines Gesetzes die Parametcr

vorgibt.

F. Bedeutung der Rechtsvergleichung in der Arzthaftung

Bei Rechtsstreitigkeiten, welchc grenzüberschreitende Fragcn aufuerfen, dic sinn-

vollerweise von den nationalen Rechtsordnungen cinheitlich beantwortet werden

sollten, auch wenn keine staatsvertragliche Verpflichtung besteht, zieht das Bun-

desgericht bei der Auslegung des schweizerischen Rechts bzw. bei der Beanrwor-

tung offener Rcchtsfragcn Urteile anderer nationalcr Gcrichte bei. Beispielsweise

sind im Zusammcnhang mit Patentverletzungcn dic in Grossbritannien und

Deutschland ergangenen Präjudizien zu berücksichtigcn.r0

Bci Rcchtsstreitigkeiten demgegenübcr, bci dcnen sich keine grenzilberschreiten-

den Fragen stcllcn bzw. jcdc nationalc Rechtsordnung cinc cigene Regelung vor-
sehen kann, fehlt eine klare Praxis, ob und inwicweit die schweizcrischen Gerichtc
verpflichtet sind, im Ausland ergangene Präjudizien zu berücksichtigen. Dic
Rechtsprechung des Bundesgerichts vermittelt den Eindruck, dass die schweizeri-
schen Richter nach Belieben sich auf Urteile ihrer ausländischen Kollegen (nicht)

bcziehcn dürfen. Einmal werden Urteile dcs BGH herangezogenrr, in anderen Fäl-

len dcmgegenüber nicht. Schliesslich weist das Bundcsgcricht zur Rechtfcrtigung

10 Vgl. BGE l43lU 666 E.5.4.1.
11 vgt. z.B. BGE i42 657 E. 4.6.1
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eines Auslegungsergebnisscs darauf hin, dass sich die fragliche Lösung auch in
vergleichbaren Rechtsordnungen durchgesetzt habc.l2

Diese Feststellung gilt auch für das Arzthaftpflichtrecht. Das Bundesgericht hat
bcispiclsweise aufdie cinschlägigen Entschcidc des BGH im Zusammenhang mit
der Haftung fllr den Schaden eines unerwünschten Kindesrr oder bei dcr Konkre-
tisierung des Inhalts und des Umfangs der ärztlichen Aufklärungspflichtlr, Sorg-
faltspflichtr5 bzw. Dokumcntationspfl ichtr6 hingewiesen. Die rechtsvergleichende

Auslegung ist im Arahaftungsrecht langgelebte Realität, wie das Beispiel der
Körpewerlctzungsdoktrin zeigt. Dcr medizinischc EingrifferRillt tatbestandsmäs-

sig den Straftatbestand der Körperverlctzung. Die Körperverletzungsdoktrin geht

aufdie deutsche Rechtsprechung aus dem Jafu 1894 zurück. Gcmäss dem Urtcil
des damaligcn Reichsgerichs crfüllt jeder ärzliche Heileingriff den Tatbestand

der Körpcrverletzung, blcibt jedoch dann slraflos, wenn der Heileingriff medizi-
nisch indiziert ist und eincr Rechtfertigung durch einc wirksame Einwilligung des

Paticnten erfähn. Das Reichsgericht entschied in casu, dass ein Oberarzt - cr hatte

eine mcdizinisch indizierte Fussamputation bei einem Kind ohne dic Einwilligung
dcs Vaters vorgcnommen - eine Körperverl€tzung begangen hatte.l?

Dieser Rechtsprechung zur Körperverlctzungsdoktrin sind in Deutschland sowohl
der 6. Zivilsenat des BGH als auch der 4. Strafsenat dcs BGH gefolg. Die Pflicht
dcs Araes sei es, den kranken Menschen zu hcilcn. Diese Pflicht des Arztcs findet
seine Grenzc bci der Selbstbestimmung des Patienten und dem Recht auf körper-

liche Unversehrthcit. Diesem Grundsatz der Körperverletzungsdoktrin ist auch das

schweizerische Bundesgericht gefolgt.r8 Das schweizerische Bundesgericht hat

bei der Verankerung der Eingriffsaufklärung im Entschcid lI7 lb 197 rcchtsver-
gleichende Schlussfolgerungen zur dcutschen Rcchtsprechung gezogen.

Unbcstrittcn sind die Grundparameter des Arzthaftungsrechts im dcutschcn

Sprachraum dieselbcn. Als Folge des verfassungsmässigen Gleiohbehandlungsge-

botes sollten Bundesgericht und die kantonalen Ccrichte bei sich stellenden

Rechtsfragen sowohl die deutsche als auch dic österreichische Praxis cntweder in

allen Fällen heranziehen oder dann aufeinzelfallweise Hinwcise verzichtcn. Nach

der vorliegcnd vertretenen Auffassung ist zumindest im Anwendungsbereich dcs

12
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Vgl. BGE 129lll 3ZO E.7.1.1.

Vgl. 8GE 132 lll 359 E.4.4.1.

Vgl. BGE 119 11456 = Pra 1995 Nr. 72 E.2c.

vgl. Urteildes BGer 8C-510/2007 vom 3. Ohober 2008 E.7.5.3.

Vgl. SGE 141 lll363 E.5.1.
Vgl. Urteil des RGS125,275.

vs!. BGE 117|b 197 = Pn l9g3 Nr.31 E.2a,
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Arzthaftpflichtrechtes von einer faktischen Bindungswirkung der Präjudizien
deutschsprachiger Gerichte auszugehen. Ein Urtcil im Bereich der grenzüber-

schreitendcn Medizin ist dann gut begdndet, wenn es nicht nur den Bewohnem

der Schwciz, sondem auch der vergleichbarcn Rechtsordnungen einleuchtet.

lll. HaftungsbegründendeSachverhalte

Medizinischer Eingrifi ohne hinreichende
Aufklärung/Einwilligung

Als Folgc der Körpervcrlctzungsdoktrin ist auch cin Heileingriff prinzipiell straf-
bar und bedarf cines Rechtfertigungsgrundes. Die darauf Bezug nehmende Haf-
tungstheorie des Erfolgsunrecht bejaht die Widcncchtlichleit, wcnn ein medizini-
scher Eingriff ohne hinreichende Aufklärung bzw. in dcr Folge auf Crund
mangclnder Einwilligung erfolgt ist.1e Ein «zu Heilzwecken vorgenommener ärzt-

licher Eingriffin die körperliche Integrität des Patienten ist widerrechtlich, sofem

nicht ein Rcchtfertigungsgrund - insbesondere die Einwilligung des ausreichend

aufgeklärten Patienten - vorliegb>.20

«Dic vorhcrrschende Auffassung in Schrifttum und Rsp. geht nicht für das Zivil-
recht, sondcrn sogar noch für das Strafrccht von der seltsamen Annahme aus, dass

ein ärztlicher Hcilcingriff, der ohne Einwilligung des Patientcn vorgenommen

wird, tatbestandlich ginc Körperverletzung darstcllc. Das ist falsch, dcnn jeder

Laie kann zwischen dem feblerhaften Einsatz eines Skalpells und cincr Messer-

stecherei ohne Schwierigkeiten unterscheiden. Die Juristen hingegen erklären gc-

rade diesen Untcrschicd für irrelevant (...). Ein Heileingnffstellt niemals eine Kör-
pcrvcrlctzung dar, auch dann nicht, wenn er fehlschlägt».2r In diesem Span-

nungsfeld von Medizin und Recht steht die Rechtsprechung zur äralichcn Aufklä-
rungspflicht.

Gemäss dcr Rcchtsprcchung des Bundesgcrichts «zuI Verletzung absoluter

Rechtsgüter ist cin solchcr Eingriff rechtswidrig, falls er nicht auf einer die Wi-
dencchtlichkeit ausschlicsscndcn Rechtfertigung beruht».22 Gemäss bundesge-

richtlicher Rechtsprechung gründet die Erfordcmis der Einwilligung dcs Paticnten

rs Vgl. AEB|-MüLLER REG|NA et al., Azlrecht, Bem 2016, § 4 N 154.
a BGE 117 lb 197 = Pra 1993 Nr. 31 Regesle E 1.
21 Vgl. HoNsEL! HEtNRtcH, Entwicktungstendenzen in der Azlhaflung, in: Honsellet al

Arzuechtes, ZüIid 1 991, 1 5.
22 BGE 117 tb 197 = Pra 1993 Nr.31 8.2a.

(Hß9.), Handbuch des
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und der damit verbundene Aufklärungsanspruch in dessen allgemeinen Persön-

lichkeitsrechten sowie dem Recht auf körperlichc lntegrität.2] Der Arzt handelt
somit rechtswidrig, wenn er ohne lnformation und Einwilligung dcs Patient€n die

Operation durchführt.2a Einc chirurgische Massnahme stellt einen Eingriff in die
körperliche Integ tät des Paticnten dar.25 Mit anderen Wort€n ist der Heilcingriff
ohne Rechtfertigungsgrund widerrcchtlich und stellt eine Körperverletzung dar,

auch dann wcnn der Heileingriff lege artis erfolgt ist.

Das Leitbild dcs Heileingriffs als Körperverletzung ist in der Rechtsprechung dcs

helvetischen Bundesgcrichts cbcnso wic in Deutschland wie bereits dargelegt -
vcrankert. Demnach stellt eine chirurgischc Massnahme einen Eingriffin die kör-
perlichc Integritilt des Patienten dar.26 Um die Rechtswidrigkeit auszuschliessen,

muss eine dic Widerrcchtlichkeit ausschliessender Rechtfertigungsgund gegeben

sein.2? Nur der ausreichend übcr den mcdizinischen Eingriff aufgeklärte Paticnt

kann rechtsgilltig einwilligen. Und allcin der ln]raber des Rechtsgutes ist grund-

sätzlich bcfugt, ilber den Zweck des medizinischen Eingriffs zu entscheiden.

Der Arzt hat den Patientcn über dic Behandlung aufzuklären. Dic Tragwcite des

medizinischcn Eingriffs muss dem Patienten b€wusst gemacht werden. Zur Be-

handlungsaufklärung gchört auch das Aufklären des Patienten über vorhcrsehbarc

Opcrationserweiterungen.28 Dcm Arzt obliegt es, den Patienten gemäss seinem ln-
formationsanspruch «objektiv und angcmessen liber den geptantcn Eingriffzu in-
formieren». Dcr Ara hat den Patienten ilber dessen «Gesundheitszustand und die

Behandlungsaussichten, sowie übcr die Art, den Verlauf und die fusikcn der Bc-

handlung aber auch über deren Kosten und allfällige Alternativen» zu informiercn.

Die Einwilligung kann der Patient «nur in Kennmis aller fllr den Eingriffwichti-
gen Faktoren abgebeo».2e

a vgt.BGE133 t121=Pra2007Nr.105E.4.1.1;117|b197=Pra1993Nr.31 E.2ai115|b175=Pla1989
Nr.251 E. 2b; 114 la 350 = Pra 1989 Nr. 266 E. 6; 113 lb 420 = Pra 1988 Nr. 278 E. 2.

21 vgl BGE 108 ll 59 = Pra 1982 Nr. 122 E.3.
25 vgl BGE I 1 7 lb 1 97 : Prd 1 993 Nr. 31 E. 2a: Der ss-jähdge Patient C. trudo von einer herunledallondeo

Hecttür einss LiebMagens am Kopf getrofion. ln dor Folge wurde in der Neurodlirurgisdon Klinik des

Kantonsspilals A. oine Myelographio und ein6 LamineKomie durcigelühd. Es wuldo sine inhadurale Di§-

kushemie diagrrcsliziert und entfemt. C. hatte nach der Opeclion eine vollständige schlafie Lähmung beider

Beine.
26 vgt.8GE 1',l7lb 197 = Pra 1993 Nr.31 E. 2a.
? Vgt.BGEll7tbl97=Pra'1993Nr.31 E. 2a; 1 15 lb 175 = Pra 1989 Nr. 251 E. 2bi 1081159:Pra1982

Nr. 122 E.2 und 3.
2E Vgl. Ud6ildes OLG Koblonz 5 U 667i03 vom 14. Ap l2005=NJW-RR2005,815=MedR2005,530=VeßR

2005, 1588 E. 17.
a Urtoildes B€zi*sgedcht St. Gallen vom 6. Juli 1990 = SG '1990 Nr. 702 E. MiA 1a.
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Die bundesgcrichtlichc Rcchtsprechung hat in Anlchnung an die Rechtsprechung

des deutschen Bundcsgcrichtshofes unterschiedlichc Formen der Aufklärungs-
pflicht €ntwickelt. Basierend darauf ist z:wischen der Eingriffsaufklärung (Selbst-

bcstimmungsaufklärung)ro, der Sicherungsaufklärung (therapeutische Aufklä-
rung)rr und dcr wirtschafilichen Aufldärungr2 zu unlcrschcidcn.33

Das Bundesgericht zählt zu den ärztlichen V€rtragspflichten unter anderen die
sachgerechte Aufklärung des Patienten, «welche in mehrfacher Form rcchtliche
Bedeutung erlangt (.. .). Einmal hat der Ara d€n Patienten oder dessen Betreuer

im Rahmcn der Behandlung über ein therapicgcrcchtcs Verhalten aufzuklären
(sog. Sicherungs- oder therapcutische Aufklärungspflicht), sodann ihn auf wirt-
schaftliche Besonderheiten aufrnerksam zu machen und schliesslich überbekannte
fusiken, namentlich eines chirurgischen Eingriffs, Aufschluss zu geben (Aufklä-
rungspflicht im engeren Sinn)».3a

B. Unterschiede in Bezugauf dieAufklärungspflichten

1. vorbomorkung

Unterschiede in Bezug auf die Aufklärungspflichtcn der helvetischen und deut-

schen Rechtsprechung3s ist grundsätzlich die falsche Überschrift. Dic dcutsche

Rechtsprechung in Bczug auf dic Aufklärungspflichten ist viel umfassender und
präziser. Der gmndsätzliche Aufbau zu den Parametcm der Aulklärungspflichten
ist aber derselbe. Aber es gibt Unteschiede zurückzuführen aufländerspezifischc

und prozessrechtliche Crundlagen.

Eingriffsaufklärung, Sicherungsaufklärung und dic wirtschaftlichc Aufklärung
sind von den Crundzügen in beidcn Rechtsordnungcn vcrankcrt. Im dcutschen

Rechtssystem haben die Aulklärungspflichten Eingang in das deutsche Patienten-

rechtegesetz gefunden. [n beiden Rechtsordnungen gilt der Grundsatz, dass eine

wirksame Einwilligung des Patienten dessen ordnungsgemässc Aufklärung vo-
ruussetzt.

30 Vgl. BGE 133 lll 121 = Pra 2007 Nr. 105 E. 4.1; 117 lb 197 = Pra 1993 Nr. 31 E.2a; 115 lb 175 = Pra 1989

Nr. 251 E.2b; 113lb 420 = Pra 1988 Nr.278 E.4 und 6:1081159 = Pra 1982 Nr. 122E.2und 105llz$ =
Pra 1980 Nr. 135 E. 6b.

3r vgt. BGE 116 [ 519 = Pra 1991 Nr.72E.3.
r vgt. BGE 1tg lt456 = 

pla 19€5 Nr.72 E. 2a.
xr Vgl. LANDoLT HaRoy/tlERzo+ZwrER lRrs, Azhanung$echt ZüddüSt. Gallen 2015, § 12 N 859 n
3. BGE 1081161 = Pra 1982N[122E.2.§ Vgl. l-ANooLT/llERzoGZwnER (Fn. 33), § 12 N 860 fl.
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Gcmäss bundcsgerichtlicher Rechtsprechung ist der Massstab des Ausmasses der
Aufklärung aufdcr cincn Seite die vom Ara gestellte Diagnose und die nach den
mcdizinischcn Kcnntnisscn dcs damaligcn Zeipunktes mit dcm Eingriff veöun-
denen Risiken. Ob die Diagnose rückblickend richtig war, ist in diesem Zusam-

menhang unerheblich. Das Stellen einer falschen Diagnose bildet allenfalls einen

selbständigcn Haftungsgrund.36

Eingrifhaufl<lärung

Allgeanln*

Sinn und Zweck der Eingriffsauftlärung ist, dass das Selbstbestimmungsrecht des

Patienten gesichert sein sollte, «indem gewährleistet wird, dass der Patient eine

zutcffcndc Vorstcllung davon hat, worauf er sich einlässt, wenn er der vorgese-

henen Behandlung zustimmb».r7 Auch dieser im Patientenrechtegesetz vcrankertc

Crundsatz, ist in der helvetischen Rechtsprechung verankert. Die Wahnrng des

Selbstbestimmungsrechts des Patienten erfordert, dass der behandelnde Arzt auch

tlber bestehende unterschiedliche Behandlungsmöglichkeiten aufklärt. Dies ist

eine Voraussetzung der rechtmässigen Behandlung des Paticntcn.l8

Intcrcssant ist dic Position dcs BGH zur richterlichen Beurteitung der Behauptung

eines Entscheidungskonflikts des Patienten zu erachten, welcher cine Aufklä-
rungspflichwerletzung geltend macht. Der Tatrichter darf demnach in der Regel

die Plausibilität des Vortrages des geschädigten Paticntcn betrcffcnd des Entschei-

dungskonflikts nicht beurteilen, ohne dcn Paticntcn pcrsönlich zu diesem Punkt
gehört zu haben. Demzufolge darf der Tatrichter seine eigcne Bcurtcilung dcs

Konflikts nicht an die Stelle dedenigen des Patienten stcllcn.se Um eincn Entschci-

dungskonflikt beurteilen zu können, bedarf es somit der persönlichen Anhörung.

Dieser Ansatz sollte explizit aus Gritnden der Rechtssicherheit und Patientensi-

cherheit auch in der Rcchtsprcchung in der Schweiz verankert werden.

Die deutsche Rechtsprechung sieht auch das fusiko einer Sepsis als nicht aufklä-

rungspflichtig an, da diese eine absolute Rarität sei. Autklärungspflichtig erachtet

die Rechtsprechung sowohl dic Folgcn und Risiken einer fehlerhaften Behandlung

s vgt.8cE 117 tb 197 = pn 1993 Nr.31 E.3b.
37 Udeildes BGH VIZR 117/18 vom 29. Januar ml9 E.lb, femer Lar{ooLT/HERzoG-ZtY[rER (Fn.33), § 12 N

940 fi.
38 Vgl. Urtoildes BGH vlZR 313/03 vom 15. März 2m5 E. 1.
s vgl. urteil des BGH vl ZR 174/03 vom 1 . Fsbruar 2005 E. 2.
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als auch einen lokalen lnfekt. Derartige Risikcn müsstcn im Aufklarungsprotokoll
genannt werden.ao

b) Sryifrzien ng dq Elnüifrseufidärung dutch die RislkoE,ufrlärung

Übereinstimmung hemcht auch beztiglich des Grundsatzes, hat sich nur ein Ri-
siko verwirklicht, übcr das aufgcklän werdcn musste und tatsächlich auch aufge-
klärt worden ist, so kann aus dcm Eingriff rcgclmäßig keine Haftung abgeleitet

werdcn; dies gilt auch dann, wenn der Patient über andere aufklärungspflichtige
Risiken nicht aufgekl,irt worden ist, die sich aber nicht verwirklicht haben.al

Einc weitere Präzisierung zur Aufklärungspflicht dcs Araes tiber sehene Risiken
nahm dc BGH 2004 mit dem Entscheid VI ZR 209/04 vor. Darin wird einc Auf-
klärungspflicht auch bei Risiken mit eirer äusserst geringen Komplikationsdichte
verlangt: «Entscheidend ist, dass es sich um ein spezifisch mit dem Eingriff vcr-

bundenes Risiko handelt, das bci seiner Vcrwirklichung die Lebensführung des

Palienten besonders belastet>».42 Das spezifischc fusiko zu beurteilen, obliegt den

medizinischen Sachverständigen.

Diescm Ansatz dcs BGH Iiegt dic Logik zu Grunde, dass die Aufklärungspflichtcn
des Arztes sich auf die nachfolgende Bchandlung und die damit zusammenhän-

gendcn Risiken ableiten, wobei wesentlichc fusiken, auch wenn sic selten sind,

aufklärungsbedürftig sind. Die Risikoaufklärung sollte deshalb auch in der

Schwciz nicht an Prozentsätzc angeknüpft werden. Jeder medizinische Haft-
pflichtfaü ist ein Einzelfall und der mcnschliche Organismus des Einzelnen ist

trotz der Vorgabe von medizinischen Leitlinicn und Richtlinien einzigartig.

Gcncrell gilt, dass der Ar, bei gewöhnlich mit grossen Risiken verbundcnen Opc-
mtionen, die schwerwiegcnde Folgen haben können, den Patienten auslllhrlicher
aulklären und informieren muss, als wenn es sich um einen im allgemeinen un-

problematischen Eingriff handclt. Man muss übcr diejenigen Risiken aufgeklärt
werden, die in der Medizin allgemein bekannt und nicht behcnschbar sind, die

nicht extrem selten und die für den zur Diskussion stehenden Eingrifftypisch sind

und dic bei iker Realisierung die Lebensführung des Patienten in schwerwicgcn-
der Weise bccinträchtigen würdcn. Erhöhte Anforderungen an die Risikoaufklä-

rung sind bci nicht dringlichen Eingriffen zu stcllcn sowie bei nicht notwendigen,

a0

a1

12

Vgl. Udeildes OLG Kd{n 5 U 5,6/17 vom 4. Juli 2018 E.2a
Vgl. Ud6ildes BGH Vl ZR 27117 vom 28. [,lai 2019 E. 2b.

Udeildss BGH VIZR 20904 vom 30. Novomber 2004.
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bloss wünschbaren Operationen, die flir die Erhaltung oder Wiederherstellung dcr
Gesundheit nicht unabdingbar sind.ar

Cemäss Rechtsprcchung des BCH sind alle behandlungstypischcn Risiken genc-

rell Gcgcnstand der fusikoaulklärung «deren Kennkris beim Laien nicht voraus-
gcsetzt werden kann, die aber filr die Entscheidung des Patienten über die Zustim-
mung zur Behandlung emsthaft ins Gewicht fallcn. Auch über ein gegenilbcr dem
Hauptrisiko wcniger schwcrcs Risiko ist deshalb aufzuklären, wcnn dieses dcm
Eingriff spezifisch anhaftct, es liir den Laien überaschend ist und durch die Ver-
wirklichung dcs Risikos die Lebensführung des Patienten schwer belastet

würde».4

Der BCH bestätigte gcmäss konstanter Rechtsprechung «cin Patient sei ilbcr
schwerwicgcndc Risiken, die mit cincr Operation yerbunden sind, grundsätzlich

auch dann aufzuklären ist, wenn sie sich nur selten verwirklichen. Risikostatisti-
ken sind fflr das Mass der Aufklärung von nur geringem Wert (...). Entschcidcnd

flir die ärztliche Hinweispflicht ist nicht ein bestimmter Grad dcr fusikodichte,
insbcsondere nicht eine bcstimmtc Statistik. Massgebend ist vielmchr, ob das be-

treffende fusiko dcm Eingriffspezifisch anhaftet und es bei scincr Vcrwirklichung
dic Lcbcnsflihrung des Paticntcn bcsondcrs bclastct (...). lst dies der Fall, dann

sind zwar Art und Umfang der Aufklärung daran auszurichten, wie dringlich die

beabsichtigte Operation ist; es istjedoch regelmässig nicht Sache des Aräes, son-

dem des Patienten, darübcr zu cntscheiden, ob das mit dem Eingriff vcrbundene

Risiko eingcgangcn wcrden solbr.a5

13 Vgl. Udeildes KGer AR vom 12. März 1999 = ARGVP 1999, 109 E. 1a/1b.
11 Udeil dss BGH VIZR 74105 vom 10. Otbber 2006 = VeßR 2007,66 = MedR 2008, 289 E.1r Es handelte

si.h um einen oüropälischen Eingrif,, um mitlels der operalion die Missbildung zu korigieren. Die Eltem

der damals 14-jäh(len Klägerin unteeeichneten nadl dem jeweilig erlolglen Auidärungsgespräch einen

Vodruc* miteiner Einwilligungs€rklärung. Zusätslich war handschdfrrch eingefiigt wodon: {u. a. lntuktion,

Gefä§', Norvenverlekung, Querschnilt Eigenblul Rebansfusion, nurim NotfallFremdblut».
15 Urteildes BGH Vl ZR 251/08 vom 29. September 2009 = MedR 2010, 494 = VeßR 2010, 115 E. 1: Der

Kläger oditt b€i 6in6r Bypassope6tion eine vollständige Eölindung. Über das Ris*o oiner Eölindung im

Auftlärungsbogsn wurde nichl ausrcichend aufgekläd. Dem Kläger seizu selnen Gunston zu unlerstellen,

dass das Berufungsgedcit es oftengelassen habe, «ob es sid bei N-AION um ein spozifsches Risilo dsr

Bypass-Op€ration» handelt. De. Klägerhabe in der Revision zutreffend ausgefijhrt, (dass die in derschdfl-

icien Aufrlärung enthaltondon Hinweis€ aufG€himschäden infolge mangelnder Durchbiulung naci Kreis-

laufstörungen/Embolie und Thrombose, Embolie im Hinblic* auf das nidll ausdrücilich genannle Risiko der

Eölindung veüamlos€n» sei. oas Risiko der vollständigen Eölindung hätte beim Namen genanntwed6n

müssen. Eine Hatung wrlrdo jedoch fok d€r Aufldärungspflichtvedetsung mangels Vgßciuldons aussdBi-

den, trenn die Beklagten gemäss dem Sland der medizjnisdlen wissensciaft zum zeilpunkt der Behandlung

das genannt€ Risiko nidf kennen mussten. Massgeb€nd daEr wüde die medizinische WssensdEfr sein:
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ln eincm kitrzlich ergangenen Urteil hat dcr BGH einmal mehr die Rechtspre-

chung zur Eingriffsaufklärung bestätigt. «Dabci müssen die in Betracht kommen-

den Risiken nicht exakt medizinisch bcschricben werden. Es genligt vielmefu, den

Paticntcn «im Grossen und Ganzen» liber Chancen und Risiken der Behandlung

aufzuklären und ihm dadurch eine allgemeine Vorstellung von dem Ausmass der

mit dem Eingriffvcrbundenen Gefahren zu vcrmitteln, ohne diesc zu beschönigen
odcr zu verschlimmern. Dabci ist cs nicht erforderlich, dcm Paticnten genaue odcr
annähernd genaue Prozentzahlcn tibcr dic Möglichkeit der Vcrwirklichung eines

Bchandlungsrisikos mitzuteilen».46 Der BGH präzisiert im vorliegenden Urteil,
dass «Wahrscheinlichkeitsangaben im Rahmcn dcr Selbstbestimmungsaulklärung

vor einer ärztlichen Behandlung habcn sich grundsätzlich nicht an den in Beipack-
zetteln für Medikamente verwendeten Häufigkcitsdcfinitionen des Medical Dic-
tionary for Regulatory Activities zu orientieren»>.47

Durch dic hohen Anforderungen an die Austibung des Sclbstbestimmungsrechts

des Patientcn, ist dcr Arzt vcrpflichtet, dem Patientcn zu cincm bestimmten Zcit-
punkt die Risiken aufzuzeigen, die mit dem Eingriffverbunden sind. Massgebend

ist, dass der Patient noch ausreichend Zeit hat seinen fieien Willen auszuüben und

sich innerlich frci zu cntscheiden. Der BCH erachtet deshalb bei einer stationären

Behandlung eine Aufklärung erst am Tag des Eingriffs als gnrndsätzlich verspätet

an.48

In dcm Urteil vom 28. Mai 20t9 bestätigt der BCH, falls sich nur Risiken ver-

wirklicht haben, über die nicht aufzuklärcn war, kommt ein Wegfall der Haftung
des Arztes für Aufklärungsversäumnisse lediglich nur dann in Betracht, wenn eine

Grundaufklärung stattgcfunden hat. Einc Crundaulklärung erachtct dcr BOH dann

als erteilt «wenn dem Patienten ein zutreffender Eindruck von dcr Schwcrc des

Eingriffs und von der Art der Belastungen vermittelt wird, die ftir seine körper-
liche Integrität und Lcbcnsführung aufihn zukommen können. Dazu gehört in al-
ler Regel auch cin Hinweis aufdas schwcrstc in Bctracht kommende Risiko, das

dcm Eingriff spezifisch anhaftet».ae Dcr Paticnt erhält mittels Crundaufklärung
eine Vorstellung von dem Schweregrad des Eingriffs und der Stossrichh.rng, wel-
che Belastungen durch den Eingriff für seine Lebensführung entsteh€n können.

Dic Grundaufklärung gibt immer wieder Anlass zu dogmatischen Überlegungen

Wurde das Eölindungsdsiko als Folge einer Eypass-operalion ems$afl zum Zeilpunkt des EirEriftes disku-

tied. Zudem trefie den Klägerdie Eeweislast dafür, dassdie Eölindung infolge der Op€ration gingslrelen ht.
46 Udeildes BGH VIZR 117/18 vom 29. Januar 2019 E. 1a.
47 lbid. Regeste.
r€ Vgl. LJrteildes BGH vlZR 131/02 vom 25. Mäz 2003 E.2c.
4e Urteildes BGH VIZR 27117 yon28.Mai2019E.2c.
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in dcr Lehre. Es gibt vorgegebene Paramctcr liir die Grundaufklärung, abcr dcr
Mediziner steht immer wieder für sich im Einzelfall vor dcr Aufgabe, die Anfor-
derungen der Grundau{klärung zu erfüllcn. Ob die Rechtsprcchung diesbezüglich
cinen Leitfaden für den medizinischen Alltag gibt, sei dahingestellt-

3. Sicherungsaufklärung

Lcading Case zu einer weiteren Form dcr Aufkl?irung, zur Sicherungsaufklärung,
ist BGE I l6 II 519. In diesem Urtcil wurde die Aulklärungspflicht bezüglich De-
hydration eines Kleinkindes durch die Arztgchilfin verletzt; dcrcn Handeh wurde
dem Arzt zugerechnet.so Die Rechtsfolgen bei der Verletzung der Sicherungsaut
klärung entsprechen den Rechtsfolgen bei einem Behandlungsfehler. Ebenso in
der deutschen Rcchtsprcchung ist die Sichcrungsaufklärung im Sinne der Aulklä-
rung über thempiegerechtes Verhalten verankert. Dcr Arzt ist angehalten, dcn Pa-

tienten aufzufordem, sich an Wamhinweise zu halten und durch sein Verhaltcn

am Heilerfolg beizutragen. Im Bereich der Neulandmedizin muss der Arzt bei der

Sichcrungsaufklärung den Paticntcn zu versttukter Wachsamkeit auffordem.5r

4. WirtschaftlicheAufklärung

Ebenso hat das Bundesgericht im Entscheid I l9 II 456 bestätigt, dass der Arzt vor
der Behandlung verpflichtet ist, übcr die wirtschaftlichen und versicherungstech-

nischen Folgen der Behandlung den Patienten aufzuklärcn.5? Dem Arzt oblicgt
eine wirtschaftliche Aufklärungspflicht. Er hat den Patienten über dic wirtschaft-

liche Tragwcite der medizinischen Behandlung aufmerksam zu machcn. Zudcm
ist der Massstab strenger, je höher die betreffende Summe ist.sr

Das Bundesgericht hat in Zustimmung zur Rechtsprechung des BCH zur wirt-
schaft lichen Aufklärungspflicht insbesondcrc zum Umfang ausgeliihrt5a:

«ln cincm Land wie der Schweiz, wo fast jedermann einer Krankenkasse an-

gcschlossen ist, will dcr Patient zwar gut gepflegt werden, aber zulasten der

Krankenkassc (...). Im Übdgen kann von cinem Arzt, der auf die eine oder

50 vgr. BGE 11611519 = Pra 1991 Nr.72E.3b.sl v;1. urtejl des BGH vlZR 323/04 vom 13. Juni2006 = NJW 2006, 2477 = vercR 2006, 1073 E. 3b.
52 Vgt. BGE 11911456 = Pra 1995 Nr.72 2b,2c und 2d.
53 Vgl. Uneil desoLGSluttgartlUST/12vom8.Januar2013=VersRm13,583,undBGE119 ll 456=

Pra 1995 Nr.72 E.2a.
Vgl. WEGANo WoLFGAric, Die Aufl(ärungspiichl und die Folgen ihrer Vedelzung, in: Honsell et al. (Hß9.),

Handbuch des Arztrechles, Zririch 1994, 129.
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andere Weise mit dem System dcr l«ankenkasse verbunden ist (...), erwartet
werden, dass er wenigstens die zweifelhaftcn Fällc crkennt, die möglicher-
weise von den Krankenkasscn nicht übemommen wcrdcn».55

Die Darstellung des Arztes für eine durchgeflihrtc Risikoaufklärung muss in sich
schlüssig scin. Dies gilt auch dann, wcnn der Ant zum Aufklärungsgespräch keine

definitiven Argaben mehr machen kann. Ein Indiz fllr den lnhalt des Aufklärungs-
gesprächs ist das untcrzeichncte Einwilligungsformular - sowohl in positiver als

auch in negativer Hinsicht.56

C. Unterschiede in Bezug aufdie Sorgfaltspflichten

1. Allgomoines

Gemäss dem Bundesgcricht liegt die Besonderheit der ärztlichen Kunst darin, dass

der Ar, mit scinem Wisscn und Können aufeinen erwünschten Erfolg hinzuwir-
ken habe, was aber nicht heisse, dass er diescn auch herbeiführen oder gar garan-

ticren müsse; denn der Erfolg als solchcr gehörc nicht zu sciner Verpflichtung,
gleichviel ob cr als Beamter oder als Beauftragter des Patienten handle.57 Der Ara
unterliegt kciner Erfolgshaftung. Der Arzt kann nicht für Risiken einstchen, dic
sich aus dem lebenden Organismus dcs Patientcn ergeben. Zu unlerscheiden ist

zwischcn dem blossen Ausbleiben des Behandlungserlolgs und einer durch die

Behandlung verursachte neue gesundheitliche Becinträchtigung. Für das Ausblei-
bcn des Behandlungserfolges hat der Ar, nicht einzustehcn.sE Für ncue gesund-

heitliche Bceinträchtigung ist einc Haftung gegeben, wenn eine Sorgfaltspflicht-
verletzung vorliegt.

Der ärztliche Kunst- bzw. Behandlungstbhler wird definien «als ein Vcrstoss ge-

gcn allgemcin anerkamtc Regeln der ärztlichen Wissenschaft und Praxis (Heil-
kunst) infolge cincs Mangels an gehöriger Aufmerksamkeit oder Vorsicht». Der
Sorgfaltsmassstab orienticrt sich am anerkanntcn und gesicherten Stand der äflt-
Iichen Wissenschaft zum Zcitpunkt der Bchandlung. Dcr ärztlichc Standard wird
von dcr medizinischen Seite vorgegcbense.

55 BGE 119 456 = Pra 1995 Nr. 72 E.2c.s Vgl. Ljrleil des BGH Vl ZR 143 /13 vom 28. Januar 2014 E. lc.
57 vgt. BGE 12o tb41i E.4a.s Vgl. FETLMANN WALIER, Die lianung des Privatazles und des Privatspitals, in; Fellmann/Poledna (Hrsg.),

Forum Gesundhoitsrccht, Zürich 2002, 59; f8mer BGE 113 lb 420,423.$ Weiterfiihrend LANDorrHERzoeZwnER (Fn. 33), § 11 N 787 fi.
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Der Jurist muss die Beurteilung, ob eine Behandlung lege artis erfolgt ist, dcm
Mediziner übcrlasscn. Gemäss deutscher Rechtsprechung wird grundsätzlich der
Standard eines Facharztcs geschuldet. Folglich ist dcr Standard massgebend, wel-
cher von einem sorgfältigen Ar, scines Fachgebietes erwartct werden kann.@ In
der Regel geht man von einem Behandlungsfehlcr dann aus, wcnn dcr Ar, den
medizinischcn gebotencn Standard verletzt, cr hat nicht diejenigen Massnahmcn

bei der Behandlung crgriffcn, dic yon einem aufmerksamen und gewissenhaften

Arzt aus der berufsfachlichen Sicht scines Fachbereiches vorausgesetzt und erwar-
tet werden.6l

Das für Schadenersatzansprüche erforderlichc Verschuldcn wird gemäss deut-
scher Rechtsprechung am objektivierten zivilrechtlichen Fahrlässigkeitsbegriff

des § 276 Abs. 2 BGB gemessen. Der Arzt hat demnach ff.ir dic objcktiv erforder-
liche Sorgfalt einzustchen. Für ein gcgen dcn mcdizinischen Standard zuwiderlau-
fendes Verhalten hat der Ara auch dann cinzustehen, wenn dieses aus seiner pcr-
sönlichen Lage subjcktiv als entschuldbar erscheincn vermag.62 Das zugmnde
lcgen dcs objektivierten zivilrcchtlichen Fahrlässigkeitsbegriffes für die Beurtei-
lung der crforderlichen Sorgfalt wird auch vom Bundesgericht vorgegeben. Eine
deranige Präzisicrung zur Einstandspflicht des Arztes fflr subjektiv cntschuldbare,

objcktiv fchlerhafte Behandlung wie in einsm BGH Urteil aus dem Jahr 2001 fin-
det man in der schweizcrischcn Rechtsprechung nicht.63

Es füllt in das pflichtgemässe Ermesscn des Arzt€s, sich ftir das eine oder andere

zu entscheidcn, abcr dem Ara ist im Einzelfall nach dem objektiven Wisscnsstand

ein Entscheidungsspielraum gegebenft :

«Eine Pflichtverlctzung ist daher nur dort gegeben, wo eine Diagnose, cine

Therapie oder ein sonstiges ?irrliches Vorgehcn nach dcm allgemeinen fachli-
chen Wissensstand nicht mehr als vertretbar erscheint und damit ausserhalb

der objekivierten ärrlichen Kunst steht. Di€s entspricht dcnn scit langem be-

reits der bundesgcrichtlichen Rechtsprechung, wonach der Arzt für einc un-

richtige Beurteilung nur einzustehen hat, wcnn diese unvertretbar ist odcr auf
objektiv ungenttgender Untersuchung beruht, ihm abcr objektive Fehlgriffe
nicht als Sorgfaltspflichtvcrletzung voranwerfen sind, welche bci einem so

60 vgl. Udeildes BGH VIZR 28409 vom 21. Dezomber 2010 = NJW 2011,1672 = velsR 201,l,400 E.2b, c.
61 ltid.
62 vgl.l.Jdeild6s BGH vlzR 259/02 vom 6. Mai2003 = veßR 2003, 1128, 1130 E.2b.
63 Vgl Urteil des BGH Vl ZR :,4/00 vom 13. Febru€r 2001 E.2b.
61 vgt. BGE izo tb4it E.4a.
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vielgestaltigen und verschiedenartigen Auffassungcn Raum bietenden Beruf in
gewissem Umfang als unvermcidbar erschcinen».65

Die einzclnen Sorgfaltspflichten wcrden durch die Cerichte konketisiert. Das

Bundcsgericht hat in Lcitentscheidcn - wie dargeleg - die Grundzüge der Anfor-
derungen an die Sorgfaltspflichten definiert. Dass es sogar hausärztlichc Sorgfalts-
pflichten nach der Beendigung des Behandlungsverhältnisscs gibt stellte dcr BGH
mit Urteil vom 26. Juni 2018 fest.66 Der BGH definicrtc in diesem Entscheid, in-
wicwcit eine Hausärztin nachwirkende Schutzpflichten wahrzunehmen habc, auch

wenn zwischen ihr und dcm Patienten kcin Behandlungsvertrag mehr gegeben ist.

Wenn eine Hausärztin die einzige Fachperson ist, die einen Arztbericht mit dcr
Diagnose eincs malignen Nervenscheidentumors zur lnformation erhält, dann ist

sic vcrpflichtet, im Rahmen der therapcutischen Auftlärung den lnformationsfluss

aufrechtzuerhalten, insbcsondere dann, wenn keine Transparenz gegeben ist, wer

nun definitiv den Bericht erhalten hat.

Der BGH ging in casu von einer Pflichtverletzung der Hausärt in aus, wcil sie dcn

ehemaligcn Patienten nicht über die Diagnose eines malignen Nervenscheidentu-
mors und die Behandlungsempfehlungen des Klinikums informiert hat. Der Pati-

ent habe in Wahmehmung seines Selbstbcstimmungsrcchtcs cinen Anspruch, über

dic im Rahmen der ärztlichen Behandlung erhobenen Befunde und Prognosen in-
formicrt zu wcrdcn. Dic Hausärztin treffe nachwirkende Schutz- und Fürsorge-

pflichten in Bezug aufden Patienlcn, auch dann wenn kein aktives Behandlungs-

verhältnis zwischen Hausarzt und Patient mehr gegeben sei. Mit den Worten des

BGH: «Der Arzt hat sicherzustellen, dass dcr Patient von Arztbricfen mit bedroh-

lichen Befunden - und gegebenenfalls von der angcratenen Behandlung - Kennt-

nis erhält, auch wenn diese nach einem etwaigen Ende des Behandlungsvertrags

bei ihm eingchcn. Dcr Arzt, der als einziger eine solche Information bekommt,
muss dcn lnformationsfluss aufrechterhalten, wenn sich aus der Information selbst

nicht eindeutig ergibt, dass der Patient odcr der diescn wcitcrbehandelnden Arzt
sie ebenfalls erhalten hat».67

Unterschiede zwischcn dcr deutschen Rechtsprechung und der schweizerischen

Rcchtsprcchung bestehen bei dcr Abgrenzung dcs Befunderhebungsfehlers vom

Diagnoseirrtum. Gemäss deutschcr Rcchtsprechung ist cinc objektiv unrichtigc
Diagnose nicht per se als Behandlungsfehlcr zu bewerten. Von cinem Befunder-

65 BGE 12otb4J1 E.4a.
66 Udeildes BGH VIZR 285/17 vom 26. Juni 2018 E. 1.
6t LJrteildes BGH VIZR 28t17 vom 26. Juni 2018 Reg€ste
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hebungsfehler wird gesprochcn, wcnn die Erhebung medizinisch gebotener Bc-
fundc unterlasscn wird. Ein Diagnoseimum ist dann gegeben, wenn der Ara be-

reits crhobene oder andere vorliegende Befunde falsch interpretiert und nicht dem

medizinischen Standard entsprechenden medizinischen Massnahmen setd. Zu-
dem kommt cs beim Diagnoscfchlcr hinsichtlich dcs ursächlichen Zusammen-

hangs nur dann zu eincr Beweislashrmkehr, wenn dieser als grob im Gegensatz
zum cinfachen Befunderhebungsfehler als grob einzustufen ist.68 Zum Befundcr-
hebungsfehler hat sich in der Schweiz bis dato keine Rechtsprechung etablicrt,
geschweige ist es zu einer Bcweislastumkehr gekommcn.6e

Kcin Unterschicd zwischen den beiden Ländem besteht bei der Abgrenzung zwi-
schen haftungsbegründendem und nicht haftungsbegründendem Diagnoseirrtum.

Das OLG Hamm befand, dass einem Arzt, der auf vollsülndig erhobenen Bcfun-

den einen falschcn Schluss zieht, kein haftungsbegründenden Diagnoseirrtum vor-
zuwerfen ist. Erst dann Iiegt ein haftungsbcgründender Diagnoseirrtum vor, wenn

die Diagnosc im Zeitpunkt der medizinischen Behandlung aus der Sicht cines ge-

wissenhaften Arztes medizinisch nichl vcrtretbar ist.70

Kein Präjudiz gibt es in der schwcizerischen Rechtsprcchung zu den Anforderun-
gen an dic Aufklärungspflicht des Araes über das Vcrsagerrisiko eines Sterilisa-
tionseingriffs, insbesondere die Subsumicrung dieses Sachverhalts unter die Si-
cherungsaufklärung. Die Folge ist, dass die Beweislast den Patienten trifft und er

beweisen muss, wie er sich verhalten hätte, wenn ihn der Arz ordnungsgemäss

aufgeklärt hätte. Die Sichcrungsaufklärung bringt sowohl in Deutschland und in

der Schweiz mit sich, dass dic Beweislast beim Patienten licgt, da es sich um einen

Bchandlungsfehler handelt.T I

2. GroberBohandlungsfehlef2

Gcmäss deutschff Rcchtsprechung ftihrt ein grobcr Behandlungsfehler bzw. ein

grob fehlcrhaftcs Absehen von einer aus medizinischer Sicht gebotenen Befunder-

hebung grundsätzlich zur Umkehr der Beweislast für den ursächlichen Zusam-

menhang zwischen dem Ccsundheitsschaden und dcm Bchandlungsfehler, wenn

68

69

70

72

Vql. Udeil des BGH Vl ZR 402ß4 vom 13. Februar 1996 = 8GP,2132,47 E.2d

Vgl. BGE 133111121 fi.

Vgl. Udeil des OLG Hamm 25 U 2./13 vom 29. Mai 2015 E. 2.

Vgl. Urteil des BGH VIZR 68ß9 vom 25. Januar 2000 E.2.

Weilerlührend L^xDorTiHER2oGZwmR (Fn.33), § 13 N 1086 n
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diesergcnerell gceignet ist, den eingetr€tenen Schadcn zu verursachen.Tr Die Wer-
tung, ob ein grobcr Behandlungsfehler vorliegt, obliegt dem Richter und ist folg-
lich keine Tat-, sondern eine Rechtsfrage.Ta

Grob ist ein Bchandlungsfchler dann zu werten, «wenn der Arzt cindeutig gegen

bewährte ärztliche Behandlungsregeln oder gesicherte Erkenntnisse ycrstossen hat
und einen Fehlcr begangen hat, der aus objektiver Sicht nicht nachvollziehbar ist,
weil er einem Arzt schlechterdings nicht untcrlaufen darf».75 Gesicherte Erkennt-
nisse sind solche, die Eingang in Leitlinien, Richtlinien oder andcrweitige aus-

drückliche Handlungsanweisungen gefu nden haben. Auch elementare medizini-

sche Grundregeln, dic im jewciligen Fachgebiet vorausgesetzt werdcn, sind mass-

geblich.T6

Die Rechtsprechung hat bei d haftungsbegründend€n Kausalität beim groben

Behandlungsfchlcr cine Bewcislastsondcmorm entwickelt. Wenn cin grobcr Be-
handlungsfehler vorlicgt, der gccignet ist, eincn Schaden der tatsächlich eing€trc-

tenen Art zu verursachen, dann tritt eine Bcweislastumkehr für den ußächlichen
Zusammenhang zwischen dem Gesundheitsschaden und dcm Behandlungsfehler
ein.77 Dcr grobe Bchandlungsfehler muss nicht die cinzige mögliche Ursache für
den Gesundheitsschaden sein, um zu einer Umkehr der Beweislasl zu fiihrcn.TE

Dem Patienten wird beim Vorlicgen eines groben Behandlungsfehlers nicht der

volle Kausalitätsbeweis ilbertragen. Hat dcl Arzt etwa cinen Hygienefehler bei in-
tmartikulärer Injektion zu venrcten, dann liegt ein grober Behandlungsfehlcr vor
und hat der Ara den Bcwcis zu erbringen, dass die Schädigung nicht aufden Be-
handlungsfchler zurückzuführen ist, sondem durch eine hyperergisch-allergischc
Entzündungsreaktion verursacht wurde.Te

Ein rechtsvergleichender Aspekt kann bei einem Urteil des OLG Kö1n80 aus dem

Jahre 2010 und dem Urteil des Bundesgerichts zur Sicherungsaufl<1ärungEr aufge-

zeigt wcrden. ln bcidcn Urteilen war eine drohende hypertone Dehydration cincs
Säuglings zu bcurtcilcn. Das OLG Köln erachtetc die unverzügliche Einweisung

t3 vgl. utuil des BGH VIZR 34/03 vom 27. April 2004 = BGHZ 159,48,54 und BGH VIZR 11&06 vom

8. Januar 2008 = VeßR 2008,490,491 E.2 b.
r1 Vgl. Udeil des 8GH Vl ZR 221106 vom 12. Februar 2008 = VeßR 2008, fi4, 015 E. 3b.
,5 Urteildes BGH VIZR 139/10 vom 25. Oklober 20l1 = VelsR 2012, ?,62 Regeste.
76 Vgl. Udeildes BGH VlZR 55/09 vom 20. September 20l l E. lb.
77 Vgl. Urteildes BGH VIZR 106/13vom24. Februar2015=VeßRm15,712= NJw2015,1601 E.2a.
7E Vgl Urteildes BGH VIZR 251/00 vom 2§. September2009=VeßR2010,115,116 E.3b.
7e Vgl. Udeil des BGH Vt ZR 1 1&06 vom 8. Januar 2008 E. 2b.
m Vgl. Urteildes OLG Köln 5 U 211i08 vom 22. September 2010 = veßR 2011,760.
81 vgt. BGE 116 [ 519.
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als notwendig, sofem die Gefahr einer hypertonen Dehydration eines Säuglings
nicht zuverlässig ausgeschlosscn werden kann. Zudem sei der Umfang der Fltis-
sigkeitsaufrrahme eines untcr Brechdurchfall leidendcn Säuglings dokumentati-
onspflichtig. Ein gober Behandlungsfehler liege vor, wenn eine Klinikeinweisung
bci drohender Dehydration unterlassen werde. Zudem dürfe ein niedcrgelassener
Kinderarzt bci Erkankung cines Säuglings mit Brechdurchfall seinen Angestell-
ten grundsätzlich nicht das Ausfüllen eines blanlo unterschriebenen Folgerezepts
überlassen. Die gebotene Sicherungsaufklärung müsse in verständlicher Art und
Wcisc crfolgen.

Nach der Auffassung des Bundesgerichts hat der Hausarzt ebenfalls eine Verlet-
zung einer elementarcn ärztlichen Auftl,irungspflicht zu verantworten. Zudem
wurde ihm vorgeworfen, dass er bzw. dic in seinem Auftrag handclnde Arztgehil-
fin die Eltem hättc daraufaufrnerksam machen müssen, im Fall cincs andauemdcn
Wasserverlust ärztliche Hilfe zu beanspruchen. Das Bundesgericht war aber dcr
Auffassung, dass der Arzt nicht vollumflinglich hafte, weil auch die Eltem des

Kindes spätestens im Zeitpunll einer wesentlichcn Verschlcchtcrung des Gcsund-
heitszustandes sich auch ohne ätzliche Aufklärung hätten vcranlasst sehen mils-
scn, unverzüglich cinen A oder die Notfallstation eines Spitals auftusuchcn.u

3. Umgang mil Leltlinlen

Der mcdizinische Standard gibt gemäss Rechtsprechung Auskunft darüber, «wcl-
ches Vcrhaltcn von eincm gewissenlnften und aufinerksamen Atd in der konlrc-
ten Behandlungssituation aus d€r berufsfachlichcn Sicht seines Fachbereichs im
Zeitpunkt der Behandlung erwartct werdcn kann. Er repräsenticrt den jeweiligen

Stand der naturwissenschaftlichen Erkenntnissc und der äntlichen Erfahrung, der

zur Encichung dcs ärztlichen Behandlungsziels crforderlich ist und sich in der

Erprobung bcwährt hao>. Der medizinische Standard richtet sich regelmässig an

Lcitlinien, die von wissenschaftlichen medizinischen Fachgesellschaftcn publi-
ziert werden.

Mithilfe von Leitlinien, Richttinien und Empfehlungcn wird dcr medizinischc

Standard durch den Sachverstllndigen beurteilt. Im Gegensatz zu Richtlinien sind

Leitlinicn für Arzte rcchtlich nicht verbindlich und haben wedcr haftungsbcgrün-

dendc noch haftungsbcfreiende Wirkung. Sie ersetzen gemliss dem BGH nicht ein

Sachverständigengutachter. Dcr BGH präzisierte hinsichtlich der Anwendung

82 bid. E.3d/bb und E.4a
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von Leitlinien yon ärztlichen Fachgremien oder Verbänden, dass diese nicht un-

besehcn mit dem zur Beurtcilung eines Behandlungsfehlers gebotenen mcdizini-
schen Standard glcichgesetzt werden können.

Leitlinien bergen die Gefahr in sich, dass sic nicht mit dem ärztlichen Standard

zum Zcitpunkt der ärztlichen Behandlung kompatibel sind, weshalb aus dem Um-
stand, dass cinc Leitlinic nicht eingehalten wurde, nicht zwingend cin Behand-

lungsfchler abgelcitct werden kann. Der Sachverständige hat sich in seincm Gut-
achtcn darauf zu beziehen, wenn der bchandelndc Arzt von den in den Leitlinien
enthaltenden Handlungsanwcisungcn abweicht.

Daraus lässt sich fflr die Beurteilung des Einzelfallcs ableitcn, dass Leitlinien für
die Beurteilung des medizinischen Standards einc Empfchlung bieten und gemäss

der Rechtsprechung ein Sachvcrständigengutachten kaum ersetzen, sondem nur

ergänzen können. Umso mchr ist die Wahl des Sachverständigen zur Beurteilung
des ärztlichen Standards cin sehr wichtiger Entscheid. Das Oberlandcsgericht

Münchenbefand, für dic Beurteilung des Hygienestandards bedürfe es nicht zwin-
gend cines Gutachters, der ein Facharzt für Krankcnhaushygiene sei. Zur Beurtei-

lung der Kausalitätsfi:age könne auch cin Sachvcrständiger ein Cutachten erstel-

len, der aus dem Fachgebiet fiir inncre Medizin stamme, da dieser scptische

Geschchen behandle und sich auch mit deren Ursachen befassc.s

ln der deutschen Literatur vcrsteht man untcr Leitlinicn systematisch entwickelte

Entscheidungshilfcn für Lcistungserbringer und Patienten zur angemessenen Vor-
gehensweisc bei spcziellen Gcsundhcitsproblemen (IQWig allgemcine Metho-

den). Dcn Leitlinien licgt cine systematische Überprüfung der Evidenz und eine

Bewcrtung dcs Nutzens und Schadens der altemativen Behandlungsoptionen zu

Crunde (lQWig Allgemeine Methoden).

Leitlinien wie zum Beispiel diejcnigen der Fachgesellschaftcn bzw. die Leitlinicn
der Arbeitsgcmeinschaft der Wissenschaftlichen Mcdizinischen Fachgesellschaf-

ten (AWMF) sind nir Arzte rechtlich nicht verbindlich und können nicht mit dem

gebotenen medizinischen Standard gleichgesetzt werden.e Eine VerleEung von

Lcitlinicn indiziertjedoch einc Verletzung der ärztlichen Sorgfalt.s5 Die Lcitlinien
der AWMF haben gemäss Rechtsprechung deklaratorische WirkungE6.

83 Vgl. Urieildos OLG Münden 5 U 56/17 vom 4. Juli2018.
e Vgl. <www.awmiorgy'loiüinien.hlml>, besuchtam 07.08.2019.
E5 vgl. Udeildss OLG Naumburg l U 97/03 vom 14. September 2004 = VeßR 2005 1401

16 Vgl. <w,w.awmf.org/dieaffnf.htnl>, besudttam 13.08.2019.
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Unter Leitlinien im versicherungsmedizinischen Kontext verstcht man systema-
tisch entwickelte Hilfen ff.ir Arzte, die zur Enscheidfindung bcitragen bei der Be-

urteilung von vcrsicherungsmedizinischen Sachverhalten. Lcitlinien beruhen auf
aktuellen wissenschafilichen Erkenntnissen und Verfahren, welche sich in der me-
dizinischen Praxis bewährt haben. Leitlinicn geltcn prinzipiell für die Beurteitung
von venicherungsmedizinischen Fragen im Begutachtungsvcrfahrcn. Diesbezüg-
lich sei aufBGE 14l V 281 verwiesen, indem das Bundesgericht dcn Auftrag an

dic Fachgesellschaften formulierte Leitlinien fflr die versicherungsmedizinischc
Begutachtung zu erarbeiten,

Der BGH hat in einem Leiturteil zum Umgang mit Leitlinien folgendes festgelegt:

«Handlungsanweisungcn in Lcitlinien ärztlicher Fachgremien odcr Verbände dür-
fen nicht unbesehen mit dcm medizinischcn Standard gleichgesetzt werdcn. Dies

gilt in besondcrem Maße flir Leitlinien, die erst nach dcr zu beurteilenden medizi-
nischen Behandlung veröffentlicht worden sind. Leitlinien ersctzen kein Sachver-

st?lndigengutachten. Zwar könncn sie im Einzelfall den medizinischcn Standard

für den Zeitpunkt ihres Erlasses zutrcffend bcschreiben; sie können aber auch

Standards ärztlicher Behandlung fortentwickeln oder ihrerseits veralten>>.E7

Im Beschluss VI ZR557l15 vom 15. Dezembcr 2015 wies der BGH aufdie Be-

deutung von Lcitlinicn bei der Beurteilung eines Befundcrhebungsfehlers hin. Die

Patientin hätte psychiatrisch vor der Durchführung einer Schönheitsoperation ex-

plodert werden müssen, da dcr Verdacht vorlag, sie leide unter Dsymorphophobic.

Dics ist einc Krankheit, bei der sich die betroffene Person einbildet, sie sei körper-

lich entstellt. Im vorliegenden Fall hatte sich dcr Privatsachvcrständige auf dic

Leitlinien der Arbcitsgemcinschaft der wissenschaftlichcn medizinischen Fachge-

sellschaften gestützt. Der BGH hat mit Bezug auf Leitlinien crwogcn, dass der

Tatrichter den gerichtlich bcstelltcn Sachverständige anzuhalten hat, sich mit den

im jcweiligen Einzelfall einschlagigen Leitlinien und ihrer Bedeutung frir dic Be-

urteilung des zu entscheidenden Falls auseinanderansetzen.s8 Es ist Aufgabe dcs

Richters, im Prozcss zu klären, ob der Inhalt der Muttcrschafts-Richtlinien in dem

für die Haftungsfrage massgeblichen Zeitraum gegolten hat.8e

In Dcutschland wurden die Qualität dcr Leitlinien und die Anzahl der der 53-Lcit-

linien im Rahmen des klinischen Risikomanagemcnts und zur Fokussierung auf

Paticntensicherheit stetig verbessert. Medizinischc Leitlinien werden im Justizsys-

87 Ude des BGH Vl zR 38212 vom 15. Apdl 2014 Regesle.
88 Vgl. Urteil des BGH VI ZR 557/15 vom 15. Dezember 2015 E. 2a

N vgl. tJrteil des BGH Vl ZR 8O3 vom 25. Novemb€r 2003 E. 2.
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tem zunehmend wahrgenommen, indem dic Präsenz von Leitlinien in Arahaf-
tungsprozessen stetig zugenornmen hat.eo Das Bundesgericht hat sich bis dato nur
vereinzelt zur Anwendbarkeit von Leitlinicn in Arahaftungshaflpflichtflillen po-

sitioniert. lm Entschcid 4A_48/2010 vom 9. Juli 2010 bcfand das Bundcsgericht,
dass in casu das Kantonsgericht die Feststellungen über die Handlungsregcln für
dic ärztliche Betreuung einer Geburt nicht in crster Linie aufgrund der AWMF-
Leitlinic beurteilte, «vielmehr erschloss cs die entsprechenden Regeln aus den

Aussagen von Dr. H. und dem Gerichtsgutachten und hielt fcst, die feslgestellten

Handlungsgrundsätzc stimmten mit der AWMF-Leitlinie ilberein»». Dic Rüge des

Bcschwerdefiihrers wurde als unbegründet erachtet. Zur Konkelisicrung dcr ärzt-

lichen Sorgfaltspflichten werden auch Richtlinien als Grundlage herangezogen.

Man verstcht daruntcr «Richtlinien stellen genercll abstraktc Handlungsanweisun-
gen dar; sie spicgcln den Stand dcr Erkenntnisse der mcdizinischen Wissenschaft

zu einem bestimmten Zeitpunkt widcr. Die Einhaltung des Standcs der Erkennt-

nisse dcr medizinischen Wissenschaft wird (widerlcgbar) vermutet, wenn die je-
weiligc Richtlinie beachtet wordcn ist.»er

4. Kompetenz des Arzles ln hlerarchlscher HlnsichuDelegatlon

Bei der Delcgation stcht die Durchflihrung der ärrlichen Behandlung als auch die

Durchführung des Aufklärungsgesprächs im Vordergmnd. Intcrdisziplinarität
zwischen den verschiedencn medizinischen Fachrichtungen und zwischen Arztcn
und nichtuniversitären Gesundheitsberufen bcrgen haftungrechtliche Risiken in
sich. Insbesondere wird von Fachärzten dcr Standard des Spczialgebietes erwartet,

die Nichtcrbringung des lege artis-Standards führt andemfalls zu haftpflichtrecht-
lichen Konsequenzcn.e2

Ein Ar, haftet fflr die Folgen des mangels wirksamer Einwilligung des Patienten

rcchtswidrigen Eingriffes auch dann, wenn er selbst die Aufldärung nicht durch-
gcführt hat, sondem dicse Aufgabe an einen anderen Arzt, delegicrt hat. Eine sol-

che Delegation wird grundsätzlich als zulässig erachtet. Der behandelnde Arzt
trägt jedoch die Vcrantwortung, dass die vollständige Aufklärung des Patientcn

anderweitig sichergestcllt ist oder er sich vergewissert, dass die Au{klairung ord-

nungsgemäss durchgeführt wird.er

s Vgl. HARr (Fn.2),518.
el <wwrv.bundesaeztekammer.derichüinisrü>, besucht am 17.08.2019.

e2 Vgl. u eildesOLG Hamrn 3 U 22297 vom 6. Mai1998 = MedR 199€,35.
e3 Vgl. Udeildes 8GH VIZR 70/82 vom 28. Februar l984 = VeßR 1984,538 E.2



lris Herzog-Zwitter/ Hardy Landolt

Gemäss dem Oberlandesgericht Koblenz muss der Patient im Arzlhaftungsprozess
darlcgen, wcnn an eincr stationären Krankenhausbehandlung Arzte unterschiedli-
cher Fachrichtungen beteiligt waren, welches konlrcte Fehlverhalten erjedem ein-
zelnen Ar, zur Last legt. Unzureichend seien pauschale Hinweise aufvermeintli-
che Organisationsmängel und aufVerstössc gcgen Kontroll- und Überwachungs-
pflichtcn.q

Gelingt dem Patienten der Nachwcis, dass der an sich aufklärungspflichtige Arz
die Auftlärung wciter delegiert hat, findet cine Beweislastumkchr statt. Ein Chcf-
arzt ist verpflichtet, wenn er die fusikoaufklärung einem nachgeordneten Arzt
ilberträgt, den Beweis zu erbringen, welche organisatorischen Massnahmen er er-

griffen hat, damit er sicherstcllen und kontrollieren konnte, dass dic Aufklärung
ordnungsgemäss erfolgt.e5

Der BGH hat die Grenzen dcr Aufklärungspflicht des behandclnden Arztes im
Hinblick auf Risiken ausserhalb seines Fachgebietes priDisiert. Hat der behan-

delnde Arzt ein Risiko im Zcitpunkt der Behandlung noch nicht gekannt und
musste es ihm auch nicht b€kannt scin, etwa weil es nurin anderen Spezialgcbieten

dcr medizinischen Wissenschaft, aber nicht in seinem Fachgebiet diskutiert wird,
dann haftet der Arzt nicht.%

5. Dokumentallonspfllchtene

Die Dokumentationspflichten sind haffungsrcchtlich von zunehmcnder Bedeu-

tung. Einerseits benötigt dff Patient die Dokumentation, damit cr die erforderli-
chen haftungsbegründenden Bewcisc erbringen kann; andererseits ist dcr Arzt auf
eine hinreichcndc Dokumentation angewiesen, wenn cr einem Rechtfertigungs-
grund, insbesondere cine hinreichcndc Au{klärung und Einwilligung odcr im Fall

ciner Beweislastumkchr ein sorgfältiges Vcrhalten oder ein fchlendes Kausalver-

hältnis nachweisen will. Bcstehen Dokumcntationslücken, stcllt sich zudem dic

Frage, ob diesc dem Arzt als sorgfaltswidriges Vcrhalten haftungsbcgründend vor-

gcworfen werden kann oder zumindest beweisrcchtliche Konsequenzen hab€n.

Dokumentationspflichten des Arztes sind nicht nur im Haftpflichtrecht ein wich-

tiges Them4 sondern im gesamten Medizinrecht wie die aktuelle Totalrcvision

des Mcdizinprodukterechts zcigt.

e1 Vgl. Urteil des OLG Koblenz 5 U 868/14 vom 21 . Algust 201 4.

e5 vgl. urteil des BGH vl ZR 206/05 vom 7. Novsmb€r 2006 E 3.

$ vgl. urteil dos BGH vl ZR 241/09 vom 19. Ohober 2010 E. 2.

e7 Vgt. Lenoolr tuaov, MeoizinisdE Dokumentationspfiint - quo vadis?, HAVE 2016, 9 fi
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Das Bundesgericht hat sich in den Urteilen 4C.378/1999 vom 23. November 2004

und 4A._67912010 vom I l. April 201 t erstmals konkret mit der Dokumentations-
pflicht dcs Arztcs befassi. Massgeblich fflr die Dokumentation sei, ob und inwie-
weit dic einzelnen Behandlungsschritte aus mcdizinischen Grtinden notwendig
und üblich sei. Keine Dokumentationspflicht b€stehc, so das Bundcsgcricht, für
Umstände, welche aus medizinischen Gr{nden nicht notwendig scien oder die ilb-
licherwcise nicht dokumentiert würden. Das Bundesgericht konkretisiertc mit dem

Entscheid l4l III 363 dcn Umfang dcr Dokumentationspflicht eines Gynäkologen.
Sofem aus medizinischen Gründen keine Pflicht gegeben ist, ein konkrcten Be-

handlungsschritt zu dokumentieren, darf das Fehlen eines Einrags auch nicht als

Nachwcis dafür geltcn, dass der Arzt diesen Behandlungsschritt unterlassen

habe.e8 In casu handelte es sich bci dcr fraglichen Rcktaluntersuchung gemäss dem

Gutachten um eine Standarduntersuchung, dercn Dokumentation im Zeitpunkt der

Behandlung nicht absolut tiblich und gefordert war, weshalb dic Vorinstanz nicht
dcn Schluss zichcn darf, dass die Rektaluntersuchung mangels Dokumcntation
nicht durchgeführt worden sei.

Zur Dokumentationspflicht des Arztes gibt es seitens dcr deutschen Rcchtspre-

chung cine Vielzahl von Präjudizien. Aussert ein Sachverständiger in seinem Gut-
achten Kritik an der ärztlichen Dokumentation oder bezeichnet diese sogar als lü-
ckenhaft, muss sich das Cericht mit dcn Konsequcnzen dieser Dokumentations-
mängel befassen. Eine lückenhafte Dokumentation ist dann pflichrwidrig, wenn

die fehlenden Angaben in der Weiterbehandlung des Patienten zu vcrmeidbaren

medizinischen Schäden führen bzw. geführt haben.ry Eine gctrennt g€fllhftc Do-
kumentation von Ultraschall-, EKG- und sonstigen Befunden ist nicht zu bcan-

standcn, sofem dic Dokumentation insgcsamt einen mit-, weiter- oder nachbehan-

delnden Arzt in hinrcichend verstiindlichcr Weise übcr die medizinischen Fakten

und die sich daraus ergebenden Behandlungsschritte informiert.rm

Gcmäss BGH begründet das Fehlen der Dokumentation einer aufzeichnungs-

pflichtigen Massnahme die Vcrmutung, dass die Massnahme unterblieben sei.r0r

Gemäss dem Bcschluss dcs OLG Köln vom 6. Mai 20t5, wclcher sich wie das

Bundesgericht in BGE l4l lll 363 mit der Fragc auseinanderseta, wie die Anfor-
derungen an die Dokumentationspflicht zu prlizisieren sind, bestcht aber kein Do-

s vgr. BGE 141 t363.
s vd Udeildes oLG Naunburg 1u l3Z14vom24. Seplember2015= NJW20'16,74.
100 Vgl. Udeil des OLG Koblenz 5 u 66/15 vom 18. Juni2015 = NJW-RR 2016, 539 = MDR 2015' 1237

10r vgl. Udeil des BGH vl ZR 76/13 vom, 1. November2014 E. 1.
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kumcntationsmangel, wenn der Wechsel der Sonde nicht in den Behandlungsun-

tcrlagen vermerld worden ist, weil der Wechsel aus medizinischer Sicht nicht hätte
dokumentiert wcrden müssen. I 02

In einem weiteren Urteil nimmt das LC Mönchengladbach explizit Bezug zum

Patientenrcchtcgesetz, wonach gemäss § 630 h Abs. 3 BGB bei fehlcndcr Doku-
mentation von Einwilligung und Aufklärung ein Fehler vermutet wird.ro3 Das

OLG Köln erachtet sowohl die Empfehlung zur Koloskopic als auch deren Ableh-
nung durch den Patienten aus medizinischs Sicht als dokumentationspflichtig.rü
Die Probemanipulation bei einer Chirotherapie wird nicht als dokumentations-
pflichtig erachtet, da eine Dokumcntation für einen Nachbehandler nicht mit ei-
nem Erkenntnisgewinn verbunden wird.r05 Die Beweislast hinsichtlich der Unrich-
tigkeit der Dokumentation liegt bcim Patienten.rft

6. Zur Rolle des Sachverständlgen

Ob einc Pflichwerletzung vorliegt, ist an sich Rechtsfragc. Glcichwohl bcdicnt
sich der Richter im Zusamm€nhang mit der Beantwortung dicscr Frage in der Rc-
gel sachverstilndiger Hilfe.ro7 Der Tarichter ermittelt mit Hilfe cines medizini-
schen Sachverständigcn, ob in casu dem Ara ein Behandlungsfehler vorzuwcrfen
ist bzw. welche Massnahmen der Arzt in der jeweiligen Behandlungssituation

hätte ergreifen müssen. Grundsätzlich darfdcr Tatrichter dcn medizinischen Stan-

dard nicht ohne eine entsprechende Grundlagc in einem Sachverständigcngutach-

ten oder gar cntgegen den Ausflihrungen des Sachverständigcn aus eigener Bcur-

teilung heraus festlcgen.loE Zeugenaussagen odcr Aussagen von Parteien sind nur
dann einzuholen, wenn dic Dokumcntation Lücken aufiveist oder der Richtigkeit
der Dokumentation substanziicrt widersprochen wird.r0e

Der zu bcauftragende Cerichtsgutachter muss über dic spczifische Sachkunde in

dcn Fachgebieten verfügen, welche im konkreten Einzclfall umstritten sind. Bci

einem Chirurgen zum Beispicl sind die spezifischen Sorgfaltsanforderungcn an-

ders als bei einem Allgemeinpraktiker. Das Gericht hat in aller Regel einen Sach-

r02 vgl. Udeildes OLG Köln 5 u 181/14 vom 6. Mai2015.
103 Vgl. udeildes LG Mönchengladbach 4S 74/14vom 7. Januar2015.
1q vgl. UrlEildes OLG Köln 5 U 137/13 vom 6. August 2014.
105 vgl unei des LG Eaden-Baden 2 O 161/1 1 vom 4. Juli m14.
16 Vgl. Utuild6s OLG Köln 5 U 117i 13 vom 14. April2014.
107 vgt. BGE 133l[ 121 = PE 2007 Nr. 105 E.31.
1a Vgl. Urteildes 8GH VlzR 106,/13vom24. Februar 20i5 =VeßR:015,712 =NJw2015,1601 E 1b.

1@ vgl. Urteildes OLG Köln 5 U 57/14vofl 13. Augu§t2014.
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verständigen aus dem/den betroffenen medizinischcn Fachgebict/en mit der Be-
gutachtung zu beauftragcn.rr0 Die Beiziehung eines Arztes als Cerichtsgutachter,

dcr nicht über dcn Facharzt in dcn bctroffenen Gebieten verfügt, ist nur dann zu-
lässig, wenn der fragliche Ara übcr eine hinreichcnde Fachkcnntnis in Bczug auf
die von ihm zu beurteilenden Fragen verfügt. FaUs sich dic Qualifikation des Arz-
tes und beauftragten Sachverständigen nicht ohne Weiteres aus dcr Fachbezeich-

nung des Arztcs ableiten lässt, ist seine Sachkunde vom Gericht zu prüfcn und in
der Entscheidung darzulcgcn.r I I

Bei der Einstufung des ärztlichen Fehlverhaltens, ob dieses als grob zu beurteilen
ist, handclt cs sich um einejuristische Wertung, die dem Tatrichter obliegt. «Diese

wertende Entschcidung muss aber in vollcm Umfang durch die vom ärztlichen
Sachversflindigen mitgeteilten Fakten getragen wcrden und sich aufdie medizini-
sche Bewertung des Behandlungsgeschehens durch den Sachverständigen stützcn

könncn»-ll2

Gemäss der Rcchtsprechung des crkcnnenden Senats dcs BGH müssen «gerade in
Arzthaftungsprozesscn Ausserungen medizinischer Sachvcrständiger kritisch auf
ihre Vollständigkeit und Widerspruchsfreiheiur geprüft wcrdcn. Dies geltc sowohl

für Widersprilchc zwischen einzelnen Erklärungen desselben Sachverständigen

als auch für Widersprüche zwischcn Ausserungen mchrerer Sachverständiger,

auch dann wenn es ein Privatgutachten ist.rrr Widersprilche und Zweifcl bei den

Bekundungen des Sachverst?indigen muss das Gericht durch eine gezielte Befra-
gung klären.rra

Dcr Tatrichter darf mangcls ausreichender medizinischer Sachkunde sich nicht mit
einer cigcnen Interpretation übcr dic Widersprtiche von gcrichtlichen Sachverstän-

digen hinwegsetzen.rr5 Wenn ein toxikologischcr Sachverständige Symptomc bc-

urteit, bei denen es um «medizinisches Allgemeinguur geht, sind s€ine Begrün-
dungen einzubezichcn, und dürfen nicht mit dem Argument unberücksichtigt
bleiben, dass ihm der erforderlichc Sachvcrstand auf orthopädisch-chirurgischem
Fachgebiet fehle.rr6

r10 vgl. Urteildes BGH VIZR 261/08vom 9. Juni2009 = ve.sR 2009,1406,1408 E.2.
111 vgl. Udeildes BGH XIIZB 38t16 vom 23. Novemb€r ft16 E.2a.
r12 Udsildes BGH VIZR 106/13 vom 24. Februar 2015 = VeßR 2015,712 = NJW 2015, 1601 Regeste b.
113 Vgl. Urteildes BGH vlZR 67ß3 vom 14. Dezember 1993 = veßR 1994,480 = NJw 1994, 1596 = JudonRS

1993, 15102 E. 1.
11. Vgl. Urteildos gGH VIZR 241109 vom 1g.Oktober2010 = NJW 2011,375 " MedR 2011,244 = VeßR 2011,

223 E. 2a und VIZR 198/09 vom 6. Juli2010 E. 2a.
r15 vgl. Udeil des BGH vl ZR 18/00 vom 27. Mäz 2001 .

116 vgt. Lldeildes BGH vlzR 138i08 vom 9. Juni 2009 E.2d.
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Der medizinische Sachverständigc nimmt in der Versicherungsmedizin eine sehr

wichtige Rollc ein. Der Richtcr bcdient sich nicht nur der Hilfe des Sachverstän-

digen, sonders der Einzelfall in seiner mcdizinischcn Komplexität kann oftmals
ohne medizinisches Gutachten seitens des Juristcn nicht beurteilt werden. In dic-
scm Zusammenhang sei aufdas aktuelle Urteil des Bundesgerichts 9C_724l2018
vom I l. Juli 2019 zu den Lcistungen dcr Invalidenversicherung bei Suchterkan-
kung verwiesen.llr Das Bundesgericht kommt nach verti€ftcr Auseinandersetzung

mit den Erkenntnissen der Medizin zum Schluss, dass der Zcitpunlt für eine An-
dcrung der Rechtsprechung gegeben sei. «Kilnfiig ist wic bei allen andcrcn psy-

chischcn Erkankungcn anhand eines struknrrierten Beweisverfahrens abzuklären,

ob sich eine fachärztlich diagnostizicrte Suchtmittelabhängigkeit auf die Arbeits-

flihigkeit der betroffenen Pcrson auswirkb>.11E

lV. Beweisfragen

A. Beweislast

Beweisrcchtliche Fragen habe in einem Arähafiungsprozess eine Schlüsselposi-

tion inne. Gcmäss Art. 8 ZGB hat, wo es das Cesetz nicht anders bcstimmt, jene

Partei das Vorhandcnscin einer bchaupteten Tatsache zu beweisen, die aus ihr
Rechte ableitet. Entsprechend trägt der Patient nach beiden Rechtsordnungen die

Bcwcislast fllr sämtliche haftungsbegründenden und -ausflillcnden Umstände,

während dcr Arzt zum Nachweis von all{iilligen Rechtfertigungsgründen sowic

haftungsrcduzierendcn odcr -ausschliessenden Umständen verpflichtet ist. rre

Gemäss bundesgerichtlicher Rcchtsprechung trifft :

«die Beweislast für die Aufklärung und fur den Rcchtfenigungsgn:nd der Ein-
willigung hingegen stets den Arzt oder den, der an seincr Stelle für widerrecht-

lichcs oder schuldhaftes Verhaltcn einzustehen hat. Die Einwilligung kann sich

1r7 Urteil des BGer 9C-724l2018 vom 11. Juli 20'19, Vgl. <rvrw.bger.ch/lil6s,4ive/sitedbge/,iles/pdfldeßC-

724-2018-2019-08_05_T-d-07_48 04.pd1,, besucht am 18.08.2019.
1rB vgl. <M.bger.dffl6/live/sitesitge/files/pdfldeßC-724-2018-2019-08-05 T d-07-48-04.dF, b+

sudtam 18.08.m19.
11s vgl. BGE 120 lb 411,414E.4a:129lll271E.2aa; urteildes BGor 4C.378/1999 vom 23. November 20M

E. 3.2; LANDoLT HaRDY, M€dizinalhafiung, Akluglle Rechtsprechung zu ausgewähllen Ptoblembereichen der

Azüafrüng, HAVE 2000, 329 fi., 33.|; Vgl. Udeil des BGH Vl ZR 158/06 vom 20. Mäz 2007 E. 2a.; tjdeil

des BGH Vl ZR 6094 vom 24. Janua 1995 = NJW '1995, 1618; Urteil des 8GH Vl ZR 169/90 vom 18. 0e
zefl$€r 1990 = VeßR 1991,310.
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dabei nur auf Risiken beziehen, die bci pflichtgemässer Vomahme des Ein-
griffs bcstchcn, nicht aber aufunerMlnschtc Folgen, die einem Behandlungs-

fehler zuzuschreiben sind. Der Einwand der Einwilligung ist zudcm nur zu hö-
ren, wenn der Arzt seiner Aufklärungspflicht gegenüber dem Patienten genügt,

ihn insbesondere aufdie Risiken der Operation aufmerksam gemacht hat. Der
Nachwcis dcr Einwiltigung ist Teil des Entlastungsbeweises, der dem Belang-

tcn aber auch für andcrc Unrcchtsausschliessungsgründe, namentlich für not-
fallmässige Verhältnisse zusteht. Dics gilt insbesondere dann, wcnn dcr Erfolg
der Behandlung ausbleibt oder der Patient, wie hier, über den Eingriffhinaus
in seincr körperlichen Integrität geschädigt wird, die negative Folge also auf
einen Behandlungsfehler schliessen lässt».r20

In Dcutschland werden dem Patienten weitergehende Beweiserleichterungen als

in dcr Schweiz gewährt. So muss dic Bchandlungsseite, wenn sich ein Risiko ver-
wirklicht, das von ihr hatte voll behcrrscht wcrdcn können und müssen, darlcgen

und beweiscn, dass sic allc erforderlichen organisatorischen und tcchnischen Vor-
kehrungen ergriffen hat, um das Risiko zu vermeiden.r2l

B. Beweislastumkehr

ln dcr dcutschen Rechtsprechung kommt es zu eincr Bcwcislastumkehr bei groben

Pflichtverletzungen.r22 Gemäss der deutschen Rcchtsprcchung kommt eine Um-
kehr der Beweislast bcim grobcn Bchandlungsfehler nur dann zur Anwendung,
wenn dieser schadenursächlich ist. Der Patient ist nicht abcr nicht verpflichtet
nachzuweisen, dass der grobe Behandlungsfehler sich tatsächlich schadenursäch-

lich ausgewirkt hat. Für die Beweislastumkehr gentigt es, wenn der Patient eine

blossc «Schadensneigung» nachweist. Dem Arzt oblicgt dann der Beweis, dass

der von ihm vcrursachtc Fchler fflr die Schädigung nicht ursächlich war.r2r Einc

Beweislastumkehr erfolgt auch bei groben Organisationsmängeln.r2a Wird ein Pa-

tient in einem Krankenhaus geschädigt, weil die ihm verabreichte lnfusionsflüs-

sigkcit bci oder nach ihrer Zubereitung im Krankenhaus unsteril geworden ist,

dann hat der Krankenhausträger den Beweis zu erbringen, dass der Fehler nicht

120 BGE 1't5lb 175 = Pra'1989 Nr.251 E.2b.
121 Vgl. Urteildes BGH vlZR 509/17 vom 28. August 2018 = veßR 2018, 1510-1514. BGH vlzR 63,U15 vom

16. August 2016 = VeßR 2016, 1380 Rn. 6; vgl. nunmehr § 630 h Abs. 1 BGB.
rz Vgl. Urteildes BGH vlZR 20193 vom 4. Oktober 1g€4 - NJW 19§5,778 = VeßR 1995, 46; Udeil des BGH

Vl zR 32&02 vom 16. November mcl4 - NJW 2005,427 = VersR 2005,228.
123 Vgl. Udeildes OLG Köln 5 U 101/07 vom 18. Februar 2009 = veßR 2010,117.
r24 Vgl. UdeildesOLG Hamm 3U297/04vom 30. Mai2005= RDG2005, 121.
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aufeinem ihm zuzurechlcndcn Organisations- oder Personalverschulden zurück-
zuflihren ist.r25 Ein grober Hygienefehler wurde vom BGH zwar als grober Be-
handlungsfehler bewertet, gleichwohl wurde die Beweislastumkehr verwcigert,
weil eine allergische Reaktion als wahrscheinlicher für den Gesundheitsschaden

beurteilt wurde.l26

Zur Umkehr der Beweislast hinsichtlich der Kausalität des Behandlungsfehlers für
den eingetretenen Gesundheitsschaden kommt es gemäss der Rechtsprechung des

BGH auch beim einfachen Befunderhebungsfehler, wcnn «sich bci dcr gebotcncn

Abklärung mit hinreichender Wahrschcinlichkeit ein reaktionspflichtiges positi-

ves Ergebnis gezeigt hätte und sich die Verkennung dieses Bcfundes als funda-
mental oder die Nichtreaktion hieraufals grob fehlerhaft darstellen würde».r27

ln dcr Schwciz hat sich das Bundesgericht gegen einc Bcweislastumkehr im Arzt-
haftpflichrecht ausgesprochcn.r2E Das Bundesgericht hat zwar im Entschcid t20
II 248 erwogen, dass eine natürliche Vermutung bestehe, wonach eine durch die
Injcktion eines Heilmittels verunachte Infektion auf eine Sorgfaltspflichwerlet
zung des Araes zurückgehe.rze Es präzisierte aber später, dass der fragliche Enr
scheid nicht so vcrstandcn wcrden dürfe, dass zugunstcn des Patienten eine Be-
weislastumkehr anzunehmen sei. Keinc natürliche Vermutung ftlr cinc Sorgfalts-
pflichwerletzung besteht ctwa dann, wenn der Patient nach dcr Einnahme von Me-

dikamenten im Spital aus dem Fenster springtrro oder ein Nerv durch einen Wund-

haken verletzt wird.l3l

Lcdiglich im Zusammenhang mit dem Nachwcis von negativen Tatsachcn, insbc-

sondere dem Vorwurf einer pflichtwidrigen Unterlassung, könncn vom Pati€nt

kein strikter Beweis gefordert werden und trift die bcklagte Partei eine Mitwir-
kungspflicht.r32

125 Vgl. Udeildes OLG Düsselörl8 U 80/96 vom 10. Juli 1997 = NJW 1998,3,420 = Ve6R 1998, 1377

rfr vgl. urleil des BGH vl ZR 1 1&06 vom 8. Januar 2008 = NJw 2008, 1304 = veßR 2008, 490 E. 2.
r27 Urteildes BGH vlzR 144/10 vom 13. september 2011 Regeste.
126 vgl 8GE 120 lb 4'11; Udeil des Bcer4C.532000 vom 13. Juni2000 E.2b.
12s Vgl. Urteil des BGer 4C.53/2000 vom I 3. Juni 2000 E. 2b.E. 2c
rs Vgl. Une des BG€r 4C.512000 vom 13. Junim00 E.2b.
r3r Vgl. BGE 133ll 121 E. 3.1, femer 8GE 141 lll 363 E. 6.3.1 n.p.

1r Vgl. Urteil des BGer 4o.53tr000 vom 13. Juni 2(00 E. 2c
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Den geschädigten Paticntcn obliegl dcshalb weiterhin der Nachweis einer Sorg-

faltspflichtverletzung, wobei unklar ist, in welchen Situationcn keine Beweiser-
leichtcrung bzw. eine Herabsetzung des Regelbeweismasses aufdie überwiegcndc
Wahrscheinlichkcit zugcstandenrlr oder ausnahmsweise eine nattirliche Fehler-
vermutung grcift, wclches sich wic cinc Beweislastumkehr auswirkt.

C. Beweisgrad

Gemäss deutscher Rechtsprechung wird untcrschieden zwischen dcr haftungsbe-

gründenden und der haftungsausfüllenden Kausalität. Bei der haftungsbegründen-

dcn Kausalitlit gilt der strcnge Massstab des § 268 ZPO mit dem Beweismass der

vollen Überzeugung.rx Dcr BGH verlangt nicht den Grad der Überzcugung des

medizinischen Sachverständigcn, sondern massgcbcnd ist dic Überzeugung des

Tatrichters.r15 Bei der haftungsausfüllenden Kausalität gentigt die überwiegcndc
Wahrscheinlichkcit, den Zusammenhang zwischen primärer Gesundheitsverlet-

zung und weiteren Schädcn.r16

Der Beweis muss gemäss ständigcr Rechtsprechung des Bundcsgerichts den An-
forderungen des Regelbeweismasses genügen.r37 Der Richter muss von der Wahr-
hcit der Tatsache überzeugt sein. Ein Beweis nach dem Regelbeweismass ist dann

erbracht, wcnn das Gericht nach objcktivcn Gesichtspunlten von der Richtigkeit
einer Sachbehaupnrng tiberzeugt ist. Absolute Gewissheit kann dabci nicht ver-
langl werden. Es genügt, wenn das Gericht am Vorliegen der bchauptcten Tatsa-

che keine emsthaien Zweifel mehr hat oder allenfalls verbleibende Zweifel als

leicht erscheinen.r3s

Ausnahmen von diescm Rcgelbeweismass, in dencn cinc tibcrwiegende Wahr-
scheinlichkeit als ausreichcnd betrachtet wird, ergebcn sich cincrscits aus dem Ge-

setz selbst und sind andererseits durch Rechtsprechung und Lehre herausgcarbeitet

worden. Das Bundcsgcricht bestätigt, dass eine Herabsetzung des Regelbeweis-

masses einc «Bcwcisnob) voraussetzt. Diesc Voraussctzung ist erftillt, wenn ein
strikter Bewcis nach dcr Natur der Sache nicht möglich odcr nicht zumutbar ist,
insbesonderc wcnn dic von der beweisbelasteten Partci behauptctcn Tatsachen nur

r33

13,t

135

136

Vgl. BGE 57 ll 196 ff.; 130 lll 321,324; Udeildes BGer 4C.378/1999 vom 23. November 2004

Vgl. Uneildes BGH Vl ZR 221i06 vom 12. Februar 2008 = VesR 2008, 0,44.645 E.2.
Vgl. Udeildes BGH VIZR 15192 vofl 26. Oktober 1993 = VeßR 1994, 52, 53 E. la.
Vgl. Udeildes BGH VIZR 221106 vom 12. Februar 200E = VeßR 2006,644,645 E.2.

137 Vgl. BGE 128111271 E.2 b aa; BERGER-STETNER lsABELtE, Das Bew€ismass im Privatrecht, Diss. B€m 2008,

298.
r38 BGE 128 271 E.2 baa; 130 n 321,324.
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mittelbar durch Indizien bewiesen werden können. Eine Beweisnot liegt aber nicht
schon darin bcgründet, dass eine Tatsache, die ihrer Natur nach ohne weitercs dem
unmittelbaren Beweis zugänglich wäre, nicht bewiesen werdcn kann, weil dcr be-
weisbelastcten Panei dic Beweismittel fehlen. Blosse Bcweisschwierigkeiten im
konkreten Einzclfall können nicht zu eincr Beweiserleichterung führen.

Beweiserleichterungen wurden seitens der Rechtsprcchung in Fällen der fchlcn-
den und mangelhaften Dokumentation zum Nachweis des Behandlungsfehlers zu-
gelassen. Im Entscheid 4C.378/1999 vom 23. Novcmber 2004 hat das Bundesge-

richt das Regclbeweismass auf die überwiegendc Wahrscheinlichkcit herab-

gesetzt. Im fraglichen Urteil ging es um die Haftung des Kantons Basel-Stadt für
eine Gehimoperalion des Kantonsspitals Basel. Das Bundesgericht bestiltigte, dass

eine Hcrabsetzung des Rcgelbeweismasses aufdie überwiegende Wahrscheinlich-

keit wegen erheblicher Dokumentationsmängel - der Operationsbericht war lü-
ckenhaft- und mangelhaft verfasst worden und zwei Videokassetten waren nicht
mck vorhanden - gerechtfertigt sei.

V. Offene Fragen in der Schweiz, welche in Deutschland
durch die Rechtsprechung bereits geklärt sind

A. Haflung für Hygienemängol

Eine differenziertc Rechtsprechung zur Haftung für Hygienemängel existiert in
der Schwciz nicht. Dic deutsche Rechtsprechung untcrscheidet bei der Haftung für
Hygienemängel zwischcn kontrollierbaren und nicht kontrollierbaren Quellen für
Hygienemängel, weil die verschiedencn Quellen der Keimträger nicht alle kon-
trollierbar sind. Dem Patienten obliegt cs, mit überwiegendcr Wahrscheinlichkeit

nachzuweisen, dass der Hygiencstandard seitens des Arztes / Spitals im konketen
Fall untcrschritten wurde.

Eine nosokomiale Infektion begründct nicht per se einc Haftung des Spitals oder

dcr behandclnden Arzte. Bei ciner an der Nasenscheidewand nach eincr Opcration

aufgetretenen lnfcktion st€ht cinc Haftung des (Beleg-)Arztcs und des bctroffenen

Krankenhausträgeß nur dann in Betracht, wenn der Patient den Beweis crbringen
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kann, dass die Keime aus dem Kranlenhausbercich, die Infektion aus einem hygi-
enisch behemchbaren Bereich hervorgcgangen ist und die Hygienevorschriften
nicht ordnungsgemäss cingehalten wurden.rle

In diesem Kontext ist auf ein aktuelles Udeil zur Darlegungs- und Beweislast bci
Hygicnemängel im Krankenhaus aus dem Jahr 2018 hinzuweisen.rao Im diesem

Urteil verneint das OLG Köln eine Haftung des Krankenhausträgers und der be-
handclnden Arzte für dic im Krankenlnus aufgetretenc lnfektion beim in dcr Zwi-
schenzeit yerstoöcnen Patienten, da bei der Operation der zu beachtende Hygie-
nestandard eingehalten wurde. Cemäss OLG Köln stehe nicht fest, dass die

diagnostizierte Wundheilungsstörung und die lnfcktion an der lateralen Ferse

rechts duch den Keim stapyhlocossus aureus verursacht worden sci und aus der

von der Behandlungsscite voll behemchbaren Bereich stamme. Über das Risiko
einer Sepsis müsse der Patient nicht aufgeklärt werden, denn die Enwicklung ei-
nes septischen Geschehens sei eine absolute Rarität.

B. HaftungfürOrganisationsmängelt"

Auf Grund dcr Komplexität der Behandlungsabläufe, der zunehmendcn Techni-
sierung und dem Zusammenwirkcn von Medizinem und Pflegepersonal bzw.
nichtuniversittuen Gesundheitsberufen insbesonderc in den Spitlilem, stellen sich

vermehrt haftungsrechtliche Fragen zu den Organisationabläufen1.2. Organisati-
onsmängcl können nicht nur haftungsrechtliche, sondem auch strafrcchtliche Fot-
gcn nach sich ziehen. Dcr Fokus aufdie Patientensicherheit hat auch das Augen-
merk auf fehlcrhaftc Abläufe in den Spitalern zentriert. Schadenprävention und
Risikominimierung lassen innovative Ansätze in den Spitälem wie zum Lean Ma-
nagement zum Zug kommen.

In Deutschland wird der Organisationsfehler als eigene Fehlerkatcgorie einge-

stuft.r4r Differenzien wird einerseits zwischen Organisationspflichten des Perso-

nals und des Dienstleistungsuntemehmens.

r3e Vgl. Udeildes BGH Vl ZR 89/05 vom 21. Mäz 2006.
1{ Siehe Udeildes OLG Köln 5 U 56/17 vom 4. Juli2018.
i'1 Weiterführend L}}rooLT Ha-Roy, Oryanisatonshaiung fij. mediäisch6 oiensteistungen und ProduKe, in

Böhme el al. (Hßg.), Ohne j€glkJle Hatung, Festsdrdfl t'ir Wlli Fisdler, ZüddrBaseuc€nf 2016, 3l 1 fi.
142 weitedührend l-,A,,rooLlHERzoczwrnER (Fn. 33), § '14 N 1201.
1{ vgl. z.g. HARr(Fn.2),514.
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Insbesondere zu den Organisationspflichten des Dienstleistungsuntemehmens hat

sich eine reichhaltige Praxis entwickelt, welche zwischen Ausstattungsmän-
gelnra, Personalmängelnras, Hygicne- und Sicherheitsmängclra6 unterscheidet.

Die Rechtsprechung äussert sich zu den Organisationsmängeln wie folgt:

«Einzelnc voll bchcrrschbare Risikcn sind dadurch gekennzeichnet, dass sie

durch den Klinik- odcr Praxisbetrieb gcsctzt und durch dessen ordnungsge-

mäß€ Cestaltung - wie sachgerechte Organisation und Koordinicrung des Be-
handlungsgeschehens - objektiv voll ausgeschlossen werden könncn und müs-

scn. Sie sind abzugrenzen von den Cefahren, die aus den Unwägbarkeiten des

menschlichcn Organismus bzw. den Besonderheiten des Eingriffs in diesen

Organismus crwachscn und deshalb dcr Patientensphärc zuzurcchnen sindr>.117

Wenn ein Patient seine Einwilligung in einen ärztlichen Eingriff abweichend von

dcn Grundsätzen des totalen Krankenhausaufnahmevertrags aufeinen bestimmten

An t beschänken will, so muss er seinen cntsprechenden Willen eindeutig zum

Ausdruck bringen.r{8 Ein Organisationsmangel liegt vor, wcnn cin Krankenhaus-

täger eine Schlaganfalleinheit einrichtet, dicse aber technisch und personell un-
zulänglich ausstattet, sodass die dort eingelieferten Patientcn nur unzulänglich me-

dizinisch versorgt werden können.lao

Die schweizerischc Rcchtsprechung hat zur Organisationshaftung bis dato keine

Rechtsprechung etabliert. Der vom gcschädigten Paticntcn zu erbringende Haf-

tungsnachv,/eis erfährt durch Hilfspenonenhaftung in der Schwciz zwar eine «cr-

leichternde Hilfcstcllung», aber der Geschädigte muss trotzdem den Nachweis er-

bringen könncn, dass die Hilfsperson des Geschäftsherm den Schaden in rechts-

erheblicher Weise vcrursacht hat. Dic Organisationshaftung im Staatshaftungs-

recht sieht vor, dass das jcweilige Gemcinwesen ausschlicsslich für den Schaden

haftet, den seine staatlichen Funktionäre widcrrcchtlich verursacht haben. Das

Bundesgericht bestätigt, «dass beachtliche Gründe, bei einer Schädigung dwch
Spitalangestclltc von einer eigentlichen Organisationshaftung auszugehen» gege-

bcn seien-l50

r{ Vgl. Udeildes BGH vlZR 252,08 vom 11. Mai20 10 = VeßR 2010, 1653 = veßR 2010, 1038.
i15 Vd. Urteildes OLG Stuttgad 14 U 3/92 vom 20. A'rgust 1992 = VeßR 1993, 1358.
1{ Vgl. Udeildes OLG zweibrudsn 5 U 1t02 vom 27. Juli2004 = NJW-RR 2004, 1607.
117 Urteildes BGH VIZR 509/17 vom 28. August2018 =VeßR 2018,1510-1514;vlZR 634/15vom 16. August

2016 = VersR2016, 13m Rn.6.
118 vgl. U eild€sgGH VIZR25208vom 11. Mai2010 Regesle.
1.e vgl. udeildes BGH vlZR 78/13 vom 21. Januar 20t4 E.2c.
r$ Udeildes BGer2P.224l2005 vom 18. Apdl2006 E.4.2.3.
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Vor dcm lnkrafttretcn dcs Produktehaftpflichtgesetzes hat das Bundesgericht be-

stätigt, dass sich die vom Geschäftshcrm gcmäss Art.55 Abs. I OR verlangte

Sorgfatt nicht nur auf richtige Auswahl. Überwachung und lnstruktion der Hilfs-
pcrsonen eßtreckt, sondem der Ceschäftsherr auch dalih zu sorgen hat, dass cine
zweckmässige Arbeitsorganisation und nötigenfalls für die Endkontrolle seiner

Erzeugnisse zu sorgen hat, damit eine Schädigung von Drittpersonen verhindert
werden kann.r5r Mittels der im Produktchaftpflichtgesctz verankertcn Kausalhaf-
tung wurden verschärfte Haftungsk.riterien frir Produktcfehler eingcführt. Aller-
dings findet das Produktehaftpflichtgesetz keine Anwendung auf medizinische
Dienstlcistungen, sondcm ist nur für Arzncimittel und Medizinprodukte anwend-

bar. Von der Produkthaftung betroffcn ist nur der Herstcller bzw. dcr schweizeri-
sche Importeur, weshalb Arzte und Spitäler nul dann gemäss Produktehaftpflicht-
gesetz verantwortlich sein können, wenn sie als Hersteller oder Importcur den

Schadcn verursacht habcn.

Das Bundesgericht nahm zur Organisationshaftung im Rahmen eines Kliniksui-
zids Stellung. Die aus den vertraglichen Schutzpflichtcn abzuleitendc tcchnische

Ausbruchsicherheit in einer psychiatrischen Klinik könne demnach nicht isoliert
betrachtet wcrden, sondem «nur im Zusammenhang mit dem Krankheitsbild des

Patienten - namentlich dcr konkreten Suizidgcfahr - und den übrigen Massnah-

men wie persönliche Überwachung und Medikation».r52 Für verschiedcnc Klini-
ken könnten durchaus unterschiedliche Sicherheitsstandards geltcn.t53 Eine Orga-
nisationshaftung wurdc sodann bejaht, als ein Patient aus der Klinik entweichen
und Selbstmord bcgchcn konnte, weil eine ungcnügende Überwachung des Perso-

nals vorlag.r5a

C. Stellenwert der telefonischen Aufklärung

Unbestritten nimmt die Technik einen grossen Stellenwert im medizinischen All-
tag und in der Behandlung ein. Aber nicht nur der techrische Fortschritt hält Ein-
zug im Behandlungsablauf, sondem auch das Arzt-Patientenverhältnis wird ge-
prägt von innovativ technischen Handlungsabläufen was zum Beispiel die Auf-
klärung des Patientcn bctrifft.

15r vgt. BGE 110 [ 456 E. 3a.
152 Vgl. urleildes BGer4C.53/2C00 vom 13. Juni2000
1s Vgl. Urteildes BGer 4C532m0 vom 13. Juni2000
154 vgt. BGE 112 tb 322.
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Medizinische Beratungen per Telefon oder lntemet nehmen einen wichtigcn Platz
im mcdizinischen Alltag cin. Umso mehr bcdarf es einer Kon-ketisierung, wclchc
Anfordcrungen an eine telcfonische Aufklärung aus juristischer Sicht zu stellen
sind.

Das Bundcsgericht hat bis dato zur telefonischen Au{klärung in keinem Urteil Po-
sition bezogen. In ein€m Urteil aus dem Jahre 20l0rs5 kam der deutsche BCH zum

Schluss, dass der Ara in einfach gclagerten Fällcn die Aufklärung am Telefon
erledigen kann. Aber bei komplizicrtcren Fällen ist cinc pcrsönliche Auftlärung
uncrlässlich. Gemäss der konstanten Rechtsprechung des BGH ist der Arzt sowcit
aufklärungspflichtig, als sein Fachgebiet betroffcn ist. Bei einer Telefondiagnosc
und einer Telcfontherapie wcrdcn dieselben ärztlichen Sorgfaltspflichten verlangt
wie bei einer persönlichen Kontaktaufnahme des Arztcs mit dem Patienten. Der
BGH präzisierte, dass in einfach gelagertcn Fällen dcr Arzt den Patienten grund-
sätzlich auch in ein€m telefonischen Gespräch über die Risiken cines bevoßtehcn-
den Eingriffs aufklären darf, wenn der Patient damit einverstanden ist.r56

D. RechtfertigungswirkungderhypothetischenEinwilligung

'1. Allgemelnes

lm Jahre 1982 befasste sich das Bundesgcricht mit dcm Einwand der hypotheti-

schcn Einwilligung unter dem rechtsvergleichenden Aspckt der deutschen Recht-

sprechung: «Man kann sich fiagen, ob man nach dem Vorbild der deutschen

Rcchtsprechung dcm Arzt den Entlastungsbeweis öffnen sollte, dass sein Patient

der Behandlung aufjeden Fall zugestimmt häftc, aucb \,venn cr dcren Art und die
damit verbundcnen Risiken gekannt hätte».r57 Das Bundcsgericht bcjahte dies und

wcndct seither dic hypothetische Einwilligung als Rcchtfertigungsgrund an.

Liegt keine Einwilligung dcs Patienten vor, ist der Arzt bcwcispflichtig, dass der

Patient auch cingewilligt hätte, wenn er über dic Risiken aufgcklärt worden wtuc.

Vom Patienten kannjedo€h verlangt werden, dass cr glaubhaft macht oder zumin-

dest bchauptet, weshalb er bei gehöriger Aufklärung dic Einwilligung zur Vor-
nahmc dcs Eingriffes insbesondere aus persönlichen Gründen verweigcrt hätte.

Wirkt der Palient nicht mit, kann nach objektiviertem Massstab darauf abgcstellt

r55 vd. urteildes BGH vlZR 204/09 vom 15. Juni20'10 = VeßR 2010, 1183 E. 3.
1s Vgl. Urtoildes BGH VIZR 2(14/09 vom 15. Juni2010 = VeER 2010, 1183 E.3.
157 8cE 108 59 = Pra 1982 Nr. 122 E. 3.
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werden, ob die Ablchnung des Eingriffs vom Standpunkt eines vcmünftigcn Pati-
enten aus verständlich wfuers.

Gute Gründe ftr oder gegen eine bestimmte medizinische Behandlung lassen sich

praktisch immer - auch bei seltenen Behandlungsmethoden oder besonders risi-
kobehaftcten Eingriffen- bcnennen. Das Haftungskonektiv des «vemünftigen Pa-

tienten» höhlt so das Selbstbestimmungsrecht dcs Patienten aus und verleitet den

behandlungswilligen Arzt lctztlich dazu, gegenüber in seinen Augen unverntinfti-
gcn bzw. skcptischen Patienten einseitig die Vorteile des beabsichtigtcn Eingriffs
zu betoncn und bei vemünftigen bzw. behandlungswilligen Patienten auf eine

Aufklärung zu verzichtcn, weil diescja fingiert wird.

Der BGH stellt deshalb zu Recht strengere Alforderungen an dcn Nachwcis einer

hypothetischcn Einwilligung als das Bundesgericht. Gemäss BGH darf die Auf-
klärungspflicht, abgcleitet vom Selbstbestimmungsrecht des Patienten, nicht
durch die hypothetische Einwilligung untcrlaufen werden.r5e Auch dürfen nicht zu

hohe Anforderungen an die Plausibilität eines Entscheidungskonfliktes bei An-
wendung einer Aussenseitermethode gestellt werden.160 Der Einwand dcr hlpo-
thetischen Einwilligung wird erst dann zugelassen, «wenn der Patient zur Ürber-

zeugung des Tatrichters plausibel macht, dass er - wären ihm rechtzeitig die

Risiken des Eingriffs verdeutlicht worden - vor eincm echten Entscheidungskon-

fl ikt gestanden hätte». l6l

Nach ständiger Rcchtsprechung des erkennenden Senats des BGH darf ein
Tatrichter gmndsätzlich nicht ohnc persönliche Anhörung des Patienten von der

hypothetischen Einwilligung dcs Patienlen ausgehen. Ein Ausnahmefall der per-

sönlichen Anhörung ist dann gegeben, wenn schon dic unstreitigen äusseren Um-
ständc eine sichere Beurteilung der hypothetischen Einwilligung erlauben.r62

158 vgl. z.B. BGE 133 t't21 E.4.1.3und117tb197E.5.
15e Vgl. Udeildes BGH VIZR t08/06 vom 17. ADrit2OOT =NJW 2007.2771.2773 = VeßR 2007,999 E.4.rs Vgl. urteildes BGH VIZR 35/06 vom 22. Mai2007 = BGHZ 172,254: NJW 2W7,2174 = MOR2Nl,1131

= VeßR 2007, 1273 E. 3.
161 LJdeildes BGH VIZR 260/93 vom 14. Juni 1994 = NJW 1994,2414 = MoR 1994, 1089 = VeßR 19§4, 1302

E.2a.
162 Vgt. urleitBGH vtzR 418/,4 vom 29. September 2015 8.2.
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2, AnwendbafieitderhypothotlschenEinwilligung
bei spezmschon Aulklärun$pflichton?

Mitunter yerlangt der Cesetzgeber eine besondcre Aufklärung, insbesondere im
Zusammenhang mit Lebend-Organspenden.r6r Der BGH hat sich in zwei Grund-
satzuneilcn mit den Aufklärungspflichten betreffend Lebend-Organspenden be-

fasst.r& In diesen beiden Urteilen lehnte der BGH die Anwendung dcr Grundsätzc

dcr hypothetischen Einwilligung in der Transplantationsmedizin ab. Das Trans-

plantationsgesetz sehe spezifische Aufklärungspflichtcn vor. Insbcsondcre mtlsse

ein unbeteiligter, neutraler Arn dem Aufklärungsgespräch beiwohnen und der In-
halt dcs Gesprächs protokolliert werden. Sind diese Voraussctzungen nicht erfiillt,
kann nicht unter Hinweis auf die Crundsätze der hypothetischen Einwilligung
gleichwohl eine hinreichendc Aufklärung fingiert wcrden.

lm Verfahren VI ZR 318/t 7 spendete der Kläger seiner an Niereninsuffzicnz lei-
denden und dialysepflichtigen Ehellau im August 2010 eine Niere. Der Kläger

argumentierte, die Organentnahme sei wegen eigener Vorerkankung kontraindi-

ziert gewesen. Er leide seit der Organentnahme an einem chronischen Fatigue-

Syndrom. Die Risikoaulklärung sci unzureichend gewesen. Auch in diesem Fall

entschicd der BGH, dass der Einwand, dcr Kläger hättc auch bei ordnungsgcmäs-

scr Selbstbestimmungsauftlärung in die Organentnahme eingewilligt, unzulässig

ist.l65

E. BindungswirkungeinerPatientenverfügung

1. Allgemoines

In der Schweiz cxistieren medizinische ethische Richtlinien zur Paticntenyerfti-
gung der Schweizerischen Akademie der Medizinischen Wissenschaften.rft Das

Selbstbestimmungsrecht des Patienten ist zental fiir dic Bchandlung des Patien-

ten. Grenzcn sindjedoch dem Sclbstbestimmungsrecht in einzclnen Behandlungs-

situationen gesctzt:

«Dem Willen dcs Paticnten oder seines Vertretcrs eine bestimmte Behandlung

durchführen zu lasscn, muss nur entsprochen werden, wenn diese Bchandlung

1s Vgl. §ew.admin.ctt/opdde/dassifedompilation2o05lS0T/m171t 150000/810.212.4.pdfr, besudrt am

18.08.2019, M. I Transplanlalionsverordnung.
1a Vgl. Urteildes BGH VIZR 495/16 vom 29. Januar 2019 = NJW 2019,1076 und VIZR 318i 17 vom 29. Januar

m19.
1s Vgl Udsildes BGH VIZR 3l&17 vom 29. Januar 2019 E.3.
16 <www.samw.ct/d6/Publikationen/Richllinien.htrnl>. besucht am 26.07.2019.
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medizinisch indiziert ist. Hingegen ist die Verweigerung einer Behandlung o-

der Betreuung durch den urtcilsfühigen Patienten vcrbindlich».r67

Mittcls der Patientenverfügung kann eine urteilsfähige Person festlegen, wic im
Fall ihrcr Urteilsfähigkcit medizinisch vorgegangen werden soll. In der konkreten

Situation stellen sich trotz vorhandener Paticntenverfügung sehr oft ethische Fra-

gen. In den Richtlinien zur Patientenverftigung dcr Schweizerischcn Akademie
der Medizinischen Wissenschaften heisst es zur ethischen Gewichtung der Paticn-

tcnvcrfügung:

«Ethisch ist der Anspruch, dcn eigenen Willcn mit einer Patientenvcrfllgung

für Situationen der Urteilsunnihigkeit festzuhalten, im Prinzip der Patienten-

autonomie bcgründct. Dieses beinhaltet das Recht des lndividuums, aufgrund
persönlichcr Wcrtungen und Vorstellungen im eigenen Interesse Entscheidun-

gen zu fällen».168

Mit dem revidierten Erwachsenenschutzgesetz wurde die Verbindlichleit der Pa-

ticntcnverftigung einheitlich gesetzlich verankertlte. Der Arzt muss cincr Patien-

tenverfügung cntsprechen, es sei dcnn, dies verstösst gegen gesetzliche Vorschrif-
ten oder es bcstehen begründetc Zwcifel, dass die Patientenverfugung auf freien
Willen beruht oder noch dem mutmasslichen Willen des Paticnten entsprichtlT0.

Dcr gesunde Mensch kann sich oftmals nicht vorstellen, wie er in medizinischen
Grenzsituationcn entscheiden würde oder ändert seine Meinung im Verlauf des

Lebens. Im Zusammcnhang mit der Anwcndung einer Patientenverfügung kann

es vorkommen, dass die fäihcrc Arordnung des mittlcrwcilc urtcilsunftihigen Pa-

tient nicht dem entspricht, was ein vemünftiger Patient bzw. der bchandelnde Arzt
als vernünftig erachtet. Es kann auch sein, dass der Patientenyerteter ein€ andere

Auffassung verritt als der bchandelnde Azt und die Patientenverfügung keine
Uare Wcisung enthält, wie in bcstimmten Sihlationen vomrgehcn ist. In derarti-
gen Fällen hat der Richter abzuwägen, ob er die «Unvernunfl» der Patientenvcr-

fügung oder des Patientenvertreters stärker als den Behandlungsplan des Arztcs
gewichtct.

Der deutsche BGH nahm sich diesem heiklen ethischen undjuristischen Thema in
cinem Beschluss Novcmbcr 2018 an.r7r Dem Fall lag der Sachvcrhalt zu Gmnde,

167 <wrrw.samw.clVde/Publikatonerl/Richllinien.hlml>, besucht am 26.07.2019.
1ü <wwv.samw.d/de/PuUikalionen/Rich{inien.html>, besucht am 26.07.2019.
16e vd. Art 370 fi. zcB.
r7o vgt. Ad.372 Abs.2 zGB.
17' Vgl. Udeil des BGH XII ZB 107/18 vom 14. Novembor20i8 = NJW 20i9. 600.
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dass der Sohn der bctroffcncn Patientin im Einvcmchmcn mit dem bis dahin bc-
handelnden Ar, die Auffassung yertrat, die künstliche Emährung und Flüssig-
keitszufuhr solltcn bei seiner Mutter eingestellt werden, da diese Vorgehensweise

dem in der Patientenverftigung niedergelegtcn Willen der Bctoffenen cntspräche.

Dcr Ehemann der Patientin lehnte dics ab.

Der BCH bestätigte den Behandlungsabbruch und hielt fest, dass die crforderliche
Konkrctisierung einer Patientenverfügung sich im Einzelfall bci ciner wenigcr de-
tailliertcn Benennung bcstimmter ärztlicher Massnahmen durch die Bezugnahme

auf ausreichcnd spezifizierte Krankhcitcn oder Behandlungssituationen crgcbcn

kann. Ob in solchen Fällen eine hinreichend konkrete Patientenverfligung vorliegt,
ist dann durch Auslegung der in der Verfügung enthaltenen Erklärungcn zu ermil-
teln, wobei auch für eine Patientcnverftigung die allgemeincn Auslegungsmetho-

den für rechtsgeschäftlichc Erklärungen anwendbar sind.rTl

Haftung für den Behandlungsabbruch bei

schweBtkranksn Pallenten

Die Problcmatik des mutmasslichen Willens stellt sich auch im Kontext mit der

Haftung für cinen Behandlungsabbruch. Die Einstellung der Behandlung bei

schwerstkranken Patienten kannje nach dcr Perspektivc dcs Patienten bzw. seincn

Angehörigen zu früh oder zu spät erfolgt sein. Dcr BGH befasste sich unlängst mit
Haftung Iiir cinen aus der Sicht des Sohnes des verstorbenen Patienten zu späten

Bchandlungsabbruchs. Konkret war umsnitten, ob dic künstlichc Emährung eincs

1929 geborenen Patienten - cr litt an fortgeschrittcner Dcmenz und war bewc-
gungs- und kommunikationsunfähig - hätte frtiher eingestcllt werden müssen.r73

Der Paticnt wurde von 2006 bis zu scinem Tod im Jahr 201I mittels einer PEG-
Magensonde Lünstlich emährt. Dcr todkranke Paticnt war zu Lebzeiten durch ei-
nen Rechtsanwalt vertretcn. Dieser hatte dem behandclnden Arzt untersagt, Rück-
sprache mit dem Sohn des Patienten zu halten. Nach dem Tod dcs Valers erhob

der Sohn Klage gcgcn den bchandelnden Arzt und vcrlangtc sowohl ein Schmcr-

zensgeld als auch Ersatz der aus sciner Sicht nutzlosen Behandlungskosten. Er
machte gcltcnd, dass dcr behandelnde Arzt verpflichtet gewesen wäre, «das Ster-
ben des Paticnten unter palliativmedizinischer Bctrcuung durch Beendigung der
Sonderemährung zuzulasscn».

12 Vgl. Uneildes BGH XIIZB 107i 18 vom 14. November 20l8 = NJW 2019,500 E.2.
173 Vgl. Udeildes BGH VIZR 13/18 vom 2. ADdt2019.
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Das OLC München yertrat dic Auffassung, dass dcr bchandelnde Arzt im Rahmen

seiner Aufklärungspflicht verpflichtet gewesen wärc, mit dem Betreuer des tot-

kankcn Patientcn die Frage dcr Foftsetzung oder Beendigung der Sondencmäh-

rung eingehcnd zu erörtem. Gemäss ständiger Rechtsprechung des BGH sei - so

das OLG München - «bci unklarer bzw. zweifelhafter lndikation für einen ärztli-
chen Eingriffregelmässig eine besonders umfassende Aufklärung erforderlich».r7{
Diese zwcifelhafte Indikationslage hätte eine besondcrs grilndlichc Erörterung er-

fordert. Nach Auffassung des Scnats des OLC Mtlnchen stellt «die aus der schuld-

haften Pflichtverletzung durch den Beklagten - möglicherweise - resultierende

Lebens- und gleichzeitig Leidensvcrlängerung dcs Patientcn» grundsätzlich einen

nach den §§ 249 ff BGB ersatzfähigen Schaden dar. Das OLG München sprach

deshalb dcm Sohn ein Schmerzensgeld in der Höhe von Euro 40'000 zu. Der be-

klagte Arzt habe cs gcmäss dem l. Scnat des OLG München unterlassen, dem

Betreuer und Rechtsvertretff im Rahmen sciner Aulklärungspflicht die Konse-

quenzen der lebenserhaltenden Massnahmen bzw. dcrcn Fortsetzung ftlr den Pati-

enten aufzuzeigen.

Der BGH demgcgenübcr vermcintc cinen Haftungsanspruch. Der BGH liess of-
fen, ob ein Behandlungs- oder Aufklärungsfehler vorgclegen sei. Er machte gel-

tend, dass es mit dem Grundgesetz nicht in Einklang zu bringen wäre, wenn die
die Aufrechterhaltung der künstlichen Emährung aus unzulässig bzw. das leidens-

behaftetc weiterleben als Schaden betrachtct wllrden.r75 Die deutschen Richter ha-

ben zudem erwogen, dass dicsclbe Wertung angezeigt ist, wcnn der betroffene
Patient noch leben-würde und dcn Bchandlungsabbruch fordert: «Auch wenn ein

Patient selbst sein Leben als lebensunwert erachtcn mag mit der Folge, dass einc
lebenserhaltende Maßnahme gegen seinen Willen zu untcrblciben hat, vcrbietet
die Verfassungsordnung allcr staatlichen Gewalt einschließlich der Rechtspre-

chung ein solches Urtcil über das Lebcn dcs betoffencn Patienten mit der Schluss-
folgerung, dieses Leben sei ein Schaden».r76

Es ist fraglich, ob die Entscheidung des BGH in der Schweiz Bestand hättc. Ge-
mäss Art.377 Abs. I ZGB hat der bchandelnde Arzt cinen Behandlungsplan zu
erstcllen, wenn sich dic urteilsunfühigc Pcrson zur Behandlung nicht in einer Pa-
tientenyerfügung geäusscrt hat. Der Arzt ist verpflichtct, dic vertretungsberech-
tigte Person über alle Umstände, die im Hinblick aufdie vorgeschcnen medizini-
schen Massnahmcn wesentlich sind, insbesondere über deren Cründc, Zwcck, Art,

iä (rdeil des OLG Münden 1 u 45|4/17 vom 21. Dezember 20i 7
175 Urteildes BGH VIZR 13/18 vom 2. Aprit2019 E. 1b.
176 Ljrteildes BGH VIZR 13h8 vom 2. Apdtmlg E. 1 b/öb
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Modalitilteo, fusikcn, Nebenwirkungen und Kosten, über Folgen eines Unterlas-
sens dcr Behandlung sowie äber alllätlige altcmative Behandlungsmöglichkeiten,
zu informicrenriT. Dic vertretungsberechtigte Pcßon hat alsdann den geplanten

Massnahmcn zuzustimmen oder diese zu verweigemrT8.

Die medizinische-ethische Richtlinie «Umgang mit Sterbetr und Toö von 2018

untenchcidet bei den Massnahmcn, wclche möglicherweise odcr sicher den Ein-
tritt des Todes bcschleunigen, allgemein akzeptiertc sowie kontrovcrs diskutiertc
Handlungen. Zu den allgemein akzepticrtcn Massnahmen werden der Verzicht auf
odcr der Abbruch von lebenscrhaltenden Massnahmen, dic medikamenlöse Symp-
tomminderung und die Sedierung bei therapicfraltären Symptomen veßtanden.

Diese Massnahmen dürfen nurbegonncn und vorgcsetzt werden, wenn die begrtin-

dete Aussicht darauf bestcht, dass dadurch ein Weiterleben mit angemessen Le-

bcnsqualit?it ausserhalb des akutmedizinischcn Umfelds ermöglicht wfud. r7e

Zu dcn kontrovers diskutierten Handlungen gehört unter anderem die Suizidhille.
Die Richtlinic von 2019 schliesst ärrliche Suizidhilfc nicht mchr kategorisch aus.

Bleibt nach sorgf?iltiger lnformation und Abklärung dcs {rrt€ilsfiihigen Patienten

dcr selbstbcstimmte Wunsch nach Suizidhilfe, kann cin Arzt aufgrund eines per-

sönlich verantwortcten Entschcidss Suizidhilfe leisten, wenn die in der Richtlinie
genannten flinf Vorausserzungcn gcgeben sind.rEo Eine Suizidhilfe bei urteilsun-

fühigen Personen ist nach der Richtlinic unzulässig.

Dcr Verzicht auf Nahrung und Flllssigkcit wid von dcr Richtlinie je nach der Si-

tuation und den Wünschen des bctroffenen Patienten als allgemein akzeptierte,

kontrovcrs diskutierte oder nicht zuleissige Handtung qualifzicrt.rsr Entsprechend

ist in jedcm Einzelfall abzuwägcn, ob ein Verzicht aufkünstliche Emährung ge-

boten ist. Bei urteilsunlähigen Patienten verlangt dic Richtlinie, im Zusammen-

hang mit dcr Abwägung das objektive lnteresse an der geplanten Massnahme und

dcn mutmasslichen Willcn des Patienten, soweit er bckannt ist, zu berücksichti-
gen. Kann ein objektives Intercsse nicht eindeutig bestimmt werden und/oder ist
der mutmassliche Wille nicht bekannt, sind die Meinungen und Wene dcs Patien-

tenvertreters massgeblich, r82

1n vgt. tut3n Abs.2 zGB.
178 vgl. tut. 378 Abs. 1 zcB.
rn <w$,r.samw.dl/de/Ehildsterben-und-Tod/RidrüinierFsteöen-Tod.html>, besucht am 17.08.2019
180 tbir. 26 f.
181 bid.25.
r82 tbid.21.
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Die Richtlinie betont zudem, dass der behandelndc Arzt verpflichtct ist, mit dem

Patienten ein Aufklärungsgespräch itber Massnahmen, welche möglichcrweise o-

der sicher dcn Eintritt des Todes bcschlcunigen, zu liihren, und zwar nicht bereits

erst dann, wenn die Sterbcphase bevorsteht odcr bereits begonncn hat, sondern

schon in einer frühen Phase der Konfrontation mit ein€r K.ranklcit mit sehr emstcr

Prognose (2. B. Tumorcrkrankungen, chronisches Herz-, Lungen- und Nicrcnver-
sagen wic auch neurodegenerativc und Demenzerkrankungen) und regelmässig zu

wiederholcn.rEr Vor diesem Hintergrund ist cine Haftung flir cinen zu ftühen oder
verspäteten Behandlungsabbruch in der Schweiz durchaus denkbar.

«Liebesbarometer»: Warum ich das schweizerische bzw
deutsche Azthaftpflichtrecht (nicht mehr) mag!

Prof. Dr. iur. Hardy Landolt LL.M.:

Die Strahlkaft des schweizerischen Arzthaftungsrecht sind seinc gcringe Rege-

lungsdichte und die Offenheit des Haftungssystems. Weder dcr Gcsetzgeber des

Bundes noch die kantonalen Geseugeber konkretisieren die allgemeinen Haf-
tungsgrundsätze des privatcn und öffentlichen Rechts, wcnn Patienten geschädigt

sind. Der Richter hat als Folge dieses gesetzgebcrischcn Abseitsstehens cincn
grossen Gestaltungsfieiraum bei seinem Entscheid, ob und inwieweit geschädigte

Patienten Esatz für den durch die Behandlung erlittenen Schaden geltend machcn
können. Der abseits stehende Gesetzgeber verlangt vom Richter, dass er sein Er-
mcsscn nach «Recht»r und «Billigkeiu> ausübt. Da das «Rechb» selber nur die Haf-
tungstatbestände und das Kausalitittscrfordernis vorgibt, sollte dcr Richter bei sei-
nen Entscheiden die «Billigkcio> als Wcrtungskiterium in dcn Vordergrund
rücken.

«Billigkeit» heisst dabei nicht Bclicbigkcit, sondem Gerechtigkeit. Die Schaden-
tragungslast muss vom Richtcr gcrecht zwischen dem Arzt und dcm Patienten ver-
teilt werden. Es ist offcnsichtlich, dass sowohl der Arzt als auch dcr Paticnt sich
in einer haftungsrechtlich besonderen Situation bcfindcn. Es wäre unfair, dic
Arae, deren Fokus auf der Heilung oder zumindest Bchandlung von Patienten
liegt, mit einem ganz gewöhnlichen Raufbold oder sogar Mörder zu vergleichen,
die vor ihrer Tat keinen hippokatischcn Eid mit der Selbswerpflichtung, nur im

r83 tbd. 14f
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Interessc des Patienten zu handeln und dicsen vor Schadcn und willkürlichem Un-
rccht zu bcwahren, abgegeben haben.

Der Patient befindet sich gcnauso wi€ der Arzt in einer besonderen Sinration. Es

mag ihm in Zeiten des Internets nicht mchr so schr an medizinischem Wissen man-
geln, gleichwohl ist er vor allem wenn er währcnd des ärztlichen Eingriffs nar-
kotisiert ist - in ciner unglcich schlechteren Lage als anderc geschädigte Personen,

wenn er sich ins Organisationswirnvar cines arbeitsteilig funktionierendcn Spitals,

in wclchem aussergewöhnlichc Risikcn existicren, bcgibt. Wer, was, wann, warum
getan hat, wciss der geschädigte Patienl ohne Dokumentation des Schadensvcrur-

sachers nicht und kann es auch nicht beweiscn. Ercignet sich bcispielsweise im
öffentlichen Verkehr cin Unfall und wird dabei cin Mcnsch vcrletzt, muss zwin-
gend die Polizei herbeigerufen wcrden. Diese klärt das Unfallgcschehcn ab. Ist
crstellt, dass die geschädigte Person als Folge eincr Betriebsgefahr geschädigt

wurde, vergütet dcr Versicherer der beteiligtcn Motorfahrzcuge den Schaden. Ei
nen derartigcn Servicc erfahrcn geschädigte Paticnten nicht.

Der Schweizer Richtcr wäre also gehalten, beim Entscheid ilbcr die Vcneilung der

Schadentragungslast die beiderscitige Ausnahmesituation zu berticksichtigen. Dic
Vcrwendung des Konjunktivs offcnbart, dass dcr Verfasser dieser Zeilen den rich-
tcrlichen Mut, dcn gesetzgeberischen Gestaltungsspielraum auszuschöpfen, als zu

wenig vorhanden bcurteilt. Vor allem dann, wenn cine ausschlicssliche Kausal-

haftung anwendbar ist und nach kantonalem Recht ausnahmswcise eine rechtmäs-

sigc Schädigung nach Billigkeit zu Schadenersatz verpflichtet, solltc das erkcn-
nendc Gericht die Justitia blinzeln lassen - nicht nur dann. Die deutschen Richtcr
warcn diesbczüglich geradezu vorbildlich mutig. Ein Univcrsum von richterlichen
Entschciden hat den Sinn dafllr geschärft, zugunsten der gcschädigten Patientcn

Haftungs- und Beweiscrleichtcrungen in die Rechtsprcchung cinflicssen zu lassen.

Der Gesetzgebq hat diescn richtcrlichen Mut zu ciner gerechtcren Rechtspre-

chung belohnt und die richterlichen Emrngcnschaften mit dem Paticntenrcchtege-

setz als verbindlich erklärt.

Gewiss sollte dcr Cesctzgebcr in Branchen, die dem ständigcn und immer schnel-

leren Wandel unterliegen, behutsam agieren, um nicht neue Tcchnologien zu er-

schweren oder gar zu verhindern, weshalb zu hoffen ist, dass dic Richtcr im ln-
und Ausland die Fingerzeige des Gcsetzgcbers richtig interpretiercn: Dic bei Pati-
entenscheiben zur Anwendung gelangenden besonderen Haftungsprinzipicn sind
keine Vcrpflichtung zu Mutlosigkeit, sondern cine Einladung an alle Richter, ke-
ativ zu sein. Denn: Nur ein kreativer Richter ist in Azthaftungsl?illen ein gerech-
ter(er) Richter!
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Dr. iur. Irß lterzog-Zh'iller:

Bevor ich zum Stand dcs Liebesbarometers Stellung beziehe, möchte ich auf ein

BCH Urteil vom 27. Mai 2008 (Vl ZR 69107) verwciscn, indem die internationale

Zuständigkeit für die deliktische Klage cines deutschen Patienten gegcn einen

Schweizer Arzt wegen Aufklärungspflichtverletzung bei dcr Medikamcntcnver-

ordnung bchandelt wurdc. Der BGH kam zum Schluss, wenn der Erfolgsort in
Deutschland ist, so crgibt sich dic intemationale Zuständigkeit der deutschen Ce-

richte flir eine auf deliktische Ansprüchc gestützte Klagc aus Art. 5 Nr. 3 LugÜ.

Im vorliegenden Fall hat ein Arzt in der Schweiz einem in Dcutschland wohnhaf-

tcn Patienten Mcdikamente vcrschrieben, da am Wohnort des Patientcn zu schwc-

ren Nebenwirkungen gcflihrt haben, und der Ara hatte den Patienten nicht genü-

gend über die Nebenwirkungen aufgeklärt.

Und nun zum Stand des Licbesbarometen:

Dass die Rcchtsentwicklungcn der drei Länder DACH gegenseitige Synergien mit

sich bringen, licgt aufder Hand. Viele Paramctcr im Arzthaftungsrecht sind in der

Schweiz und Deutschland - übrigens auch in Östencich deckungsglcich. Man

denke nur an die Definition der Sorgfaltspflicht oder an dic verschiedencn Arten

der Aufklärungen. Der Untcrschied liegt aber im Detail und natürlich in der pro-

zessrechtlichen Ausgestaltung des jeweiligcn Landes. Trotz dicser Unterschiede

kann die Frage per analogiam zum dcutschen Recht insbesondere zum Patienten-

rechtegesetz gestellt werden.

Brauchcn wir in dcr Schweiz auch ein Patientenrechtegesetz oder sind wir auf
Grund dcr Dynamik im Medizinrecht mit unserem bisherigem aufder Rechtspre-

chung basierenden Arzhaftungsrecht bcsscr bedient?

Ist in der heutigen Zeit mit der rasanten Entwicklung in dcr Medizin und Medizin-
technik ein Patientenrechtcgesetz in dieser Ausgestaltung noch zeitgemäss? Kann
nicht die Rcchtsprechung zum Beispiel mit cinem Rahmengesetz wie dem OR mit
mehr Flexibilität und Rechtsdynamik aufdic Entwicklungen im Mcdizinrecht re-

agieren. Derartige Übcrlegungen sind immcr mit dem Fokus aufdie Patientensi-

cherheit und auch Rechtssicherheit des Behandlcrs zu tätigen.

Der Paticnt, der Opfer - sci cs eines Behandlungsfehlers oder eines risikobehafte-
ten Behandlungsverlaufs - gcworden ist, kann aufdie strukturierte inhaltliche Vor-
lage des Patientenrechtegesetzes im BCB zurückgreifen. Abcr nicht nur der Pati-
ent, sondern auch der Arzt als Behandler erlähn durch transparentc und
strukturierte dargestellte Information Schutz in der Wahrnehmung seines Selbst-
bestimmungsrechts. lm Sinnc der Transparenz, Rechtssicherheit und der Patien-
tensicherheit wurdc das Patientenrechtegesetz konzipicrt, um den Patienten zur
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Durchsetzung sciner Rechte zum Beispiel bei einem Behandlungsfehler zu vcrhel-
fen. Damit wird nicht nur ein Beitrag zur Fchlvermeidungskultur als Prävcntiv-
massnahme in der Medizin geleistet, sondern sowohl Patient als auch Behandlcr

erfahren Untcrstützung durch einen crleichterten Zugang zum Patientenrecht. Das

ist zu begrüssen!

Ein wciteres Schlussfazit zum rechtsvergleichenden Aspckt:

Der in der Schweiz im Arzthaftungsrecht tiltige Jurist ist zunehmend angehalten

sich mit der Rechtsprechung des EuGH und dcr Rechtsprechung unsercr Nachbar-

länder auseinandcmrsetzen.r84 Die Dynamik und der rasante Fortschritt in der Me-

dizin und Medizintechnik machcn weder vor dem Recht noch vor den Crcnzcn
halt.r85

Dr. Thomas Steiner, Yorsitzender Richter, OLG München:

Soso - cin ,,Liebesbarometef ist gefiagt. Da Etlt mir doch gleich Gustav Heine-

mann ein: "Ach was, ich liebe keine Staate\, ich liebe meine Frau: fertig". Aber
ich ventehcja, wie es gemeint, also nun ganz emsthaft:

Ich betreibe,,Arzthaftung" (in Deutschland) insgesamt nun schon scit ctwa l5 Jah-

ren und bin davon überzeugl dass wir im Großen und Ganzen ein gutes und be-

lastbares System haben. Das betriffi sowohl die gegcbencn rechtlichen Voraussct-

zungen cincr möglichen Haftung (trotz des unglücklichen Grundansatzcs dcr
Körpewcrletzungsdoktrin und dcs zum Teil unsystematischen Nebeneinandcrs

von deliktischer und vcrtraglicher Haftung), als auch ein gut funktionierendes Gc-
richtssystem als Garant ihrer Durchsetzung (mit 2 Tatsacheninstanzen und der
rcchtlichen Aufsicht durch den Bundesgerichtsho|. Meine Abhängigkeit vom me-

dizinischen Sachverständigen habe ich akzeptiert und versuche, die damit verbun-
denen Risiken zu begrenzen. Was nun glcichwohl zu einem gewissen Absturu auf
dem Liebesbaromcter ff.ihrt sind nachfolgende Punkte:

1s Vgt. BGE 117 tb 197. pE't993 Nr.31 lndBGEt4l 363.
1s <wv.bag.admin.d1/bag/ddhordm€dizin{nGforschunglleilmiteti aktu€ e-rechtsetsungsprcjehe/revi-

sion-me+prcd-verord{Iepv.htn», besudt am 14_08.2019.
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Die Notwendigkeit, nach Primärschaden und Sekundirschaden zu unter-
scheiden und die damit verbundenen Probleme des Kausalitätsbeweises

Als Richter darf man kein grundlegcndes Problem damit habcn, nach Beweislast
zu entscheiden. Jedem Kollegen ist klar/sollte klar sein, dass wir immer wieder

falsche richtige Urteile fiillen. (Möglicherweise) falsch, weil wir uns trotz Bcweis-

aufnahmc kcine Überzeugung bilden konnten. Richtig, weil es im System so vor-
gcsehen ist und wir die Regcln des Systems bcrtlcksichtigt haben.

Das wird freilich dann zum Problem, wenn man mit der Bcwcislastverteilung
grundsätzlich unzufrieden ist. Und das bin ich zumindest zum Teil: Nach der Gc-

sctzcslagc und der Rechtsprcchung des Bundesgerichtshofs milssen wir flir die
Kausalität zwischen Primärschadcn und Sekundärschaden untcrschcidcn. Dabei

ist für den Primärschaden ein höherer Grad an Überzcugung als flir den Sekundär-

schaden crforderlich (§ 286 ZPO vs. § 287 ZPO). Weil nun der Beweis für den

Primärschaden so schwcr zu führen ist, hat der Bundesgerichtshof zu Gunsten der

Patienten dcn grobcn Behandlungsfehlcr crfunden. Eine Abweichung vom fach-

ärztlichen Standanl, die schlechtcrdings nicht nachvollzichbar ist, führt aus Billig-
keitsgründen zur Umkehr der Beweislast. Aus folgcndcn Gründcn bin ich damit

nicht glücklich und das ist nun weniger ein dogmatisches, als ein aus der tilglichen

Praxis resulticrendcs Unbehagen:

- Bei einer medizinischen Hcilbchandlung ist es oft gar nicht so ci-nfach, vonei-

nander abzugrenzen, was Primärschaden und was Sekundärschaden ist. Das

eine oder andere kann im Einzelfall ftr den Patienten günstiger sein.

- Dic aus der Grobheit eines Behandlungsfehlers resultierende Umkehr der Be-
weislast trägtjedenfalls im Einzelfall nicht zu einer billigen Lösung bei, denn
es gilt ,,Alles oder Nichts". Sie schafft einen Ausglcich allcnfalls nach Kollek-
tiven (Behandler - Patienten).

- Jcnscits der Definition weiß man oft nicht so ganz genau, was ein grober Be-
handlungsfehlcr ist. Die Grobheit des Behandlungsfchlcrs ist kcinc dcn Medi-
zinem vertraute, filr sie relevante Kategoric.

- Es ergeben sich Wertungswiderspruche und Abgrenzungsprobleme z.B. zwi-
schcn therapeutischer Aufklärung und unterlassencr Befundcrhebung.

Die Aufklärung als Farce im Gerichtssasl

Das Thcma der Aufklärung wird wegen der fur den patienten zunächst gtinstigen
Bcwcislastverteilung als Korrektiv angesehen. Meine Beobachtung ist, dass wir
hicmr wcitgchend sinnlosc Bcweisaufirahme durchführen.
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Die Dokumentation der Aufklärung istjedenfalls im Bcreich von Krankenhäu-
sem dank der hcrvonagenden Formulare und eines gutcn Risk-Managements
pcrfckt. Ich wage aber die These (und habc das selbst so erfahren), dass die
Aufk[irung tatsächlich oft dahinter zurückbleibt und Risiken verharmlost wcr-
dcn-

Häufig ist es abcr auch genau andersherum: Der Patient behauptet, überhaupt

nicht aufgeklärt worden zu sein. Tatsächlich stcllt sich dann zweifelsfrei hcr-

aus, dass mit ihm ein solidcs Gespräch geffthrt wordcn ist.

Die <<Immer so Rcchtsprechunp) entwertet die eigentlich für die Patienten zu-

nächst günstigc Beweislastvcrtcilung.

Und am Ende scheitem viele Paticnten am fchlenden «Entscheidungskon-

flikbr.

Wss wilnsche ich mir?

Die Aufgabe der Unterscheidung zwischen Primär- und Sekundärschadcn in

Verbindung mit

cinem einheitlichen Beweismaßstab

Bindung an ein unterschriebenes Aufklärungsformular

Wo das fehlt - strengere Anforderungen an die Beweisführung der Behandlcr

Fondslösungen, Mediation, Proportionalhaftung

Zusammenfassend im Sinne eines Liebesbaromcters: Irgendwo in der Mittc, mal
so, mal anders.


